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1. Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes 
 
Die niedersächsische Landesregierung hat einen Entwurf zur Änderung des NPersVG 
vorgelegt. Zu Ihrer Information finden Sie in der Anlage: 

 den Gesetzentwurf zur Änderung des nds. Personalvertretungsgesetzes 

 die Stellungnahme von BLVN/VLWN dazu 

 eine Synopse alte/neue Fassung mit BLVN/VLWN-Kommentar  
 
 
 
2. Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Nds. e.V. 
 
Anfang März hatte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen unter Federführung 
von J. Pegel von der Landwirtschaftskammer und P. Pfingsten vom 
Kultusministerium zur Gründungsversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft 
Hauswirtschaft Niedersachsen e.V. eingeladen. Der BLVN wurde durch Renate 
Lippel vertreten.  
 
Ein Satzungsentwurf lag vor und wurde nach einer Beratung verabschiedet. 
Ziele des Vereins sind neben der Vernetzung, Information und Beratung, der 
Mitglieder die Förderung und Entwicklung der hauswirtschaftlichen  Berufs- und 
Allgemeinbildung sowie die Entwicklung hauswirtschaftlicher Professionalität und 
Alltagskompetenz. 
 
Die Förderung und Durchführung fachlicher und überfachlicher Fort- und 
Weiterbildung steht ebenso auf dem Programm wie die Erarbeitung fachlich 
fundierter Aussagen zu einschlägigen Sachfragen aufgrund von 
Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung. 
 
Der Verein sieht sich als Vertretung der Hauswirtschaft in Kultur, Politik und 
Gesellschaft und verfolgt das Ziel, die für die Hauswirtschaft zuständigen öffentlichen 
Organe zu informieren bzw. mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
 
Ordentliche Mitglieder des Vereins können hauswirtschaftliche Verbände und 
Vereine, berufsständische Organisationen sowie Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und Einzelmitglieder sein. Die Regelung, Einzelmitglieder wählen 
aus ihrer Mitte eine/n dann ausschließlich für die Gesamtheit der Einzelmitglieder 
stimmberechtigte/r Vertreter/in, stieß im Verlauf der Gründungsversammlung auf 
Grenzen bei der Durchführung der Abstimmungen. . 
 

 



Vorsitzende des Vereins wurde Frau Christel Wittenberg, ihre Stellvertreterin ist Frau 
Schmukker. Als geschäftsführendes Vorstandmitglied wurde Frau Prof. Dr. Leicht-
Eckardt bestätigt. Als Kassenwartin wählte die Versammlung Frau Wortmann und als 
Schriftführerin Regina Reese. 
  
Frau Wittenberg beschreibt die anstehenden Aufgaben wie folgt: 
Der Vorstand sehe die Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft als Schnittstelle 
zu anderen Berufen. Von großer Bedeutung sei die Öffentlichkeitsarbeit. Ein 
Mentoring für Auszubildende und junge Hauswirtschafterinnen sollte aufgebaut 
werden. Kernpunkte der zukünftigen Arbeit seien die Akquise von 
Ausbildungsplätzen und die Förderung des Nachwuchses. Der Vorstand will sich in 
die aktuelle Diskussion zum Fachkräftemangel in der Pflege einbringen. 
 
(Renate Lippel) 
 
 
 

 

3. Spielend üben für den Berufsalltag  
 
Lernspiele sind in der beruflichen Bildung ein echter "Renner". Wegen der hohen 
Nachfrage hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) seine Multimedia-
Handreichung "Planspiele und Serious Games in der beruflichen Bildung" aktualisiert 
und erweitert.  
In die Publikation wurde das Thema "Serious Games" aufgenommen, weil diese 
digitalen Lernspiele mit Erlebnisszenarien zunehmend an Bedeutung gewinnen und 
eine hohe Verwandtschaft zum Planspielthema und entsprechenden Simulationen 
aufweisen. Durch den Einsatz der "ernsthaften" Spiele wird, wie schon bei den 
Planspielen, eine Steigerung der Qualität und Attraktivität der beruflichen Bildung 
erwartet, weil beide Formen besonders geeignet sind, um in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung "Ernstfälle" des späteren Berufsalltags zu simulieren und zu trainieren: 
Sie fördern das komplexe und vernetzte Denken - und außerdem macht das Lernen mit 
ihnen Spaß.  
Mehr unter: http://www.bibb.de/de/pressemitteilung_26351.php   
 
 

 

4. BIBB-Leitfaden „Qualität der betrieblichen Berufsausbildung“ 

Qualitätsfragen systematisch und kontinuierlich angehen und Betriebe motivieren, neue 
Wege der Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung im Betrieb einzuführen und 
weiterzuentwickeln, ist Ziel des BIBB-Leitfadens „Qualität der betrieblichen 
Berufsausbildung“. Der Leitfaden bietet praxiserprobte Ansätze und Instrumente und 
richtet sich vorrangig an Ausbildungsverantwortliche in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Es geht z. B. darum, wie Qualitätsziele vereinbart, die Kooperation der 
Lernorte verbessert, das Bildungspersonal qualifiziert, der Übergang in die 
Berufsausbildung begleitet, die Qualität des Lernens gesteigert oder auch die 
Lernergebnisse gesichert werden können. Der Leitfaden stellt die Ergebnisse aus 
Modellversuchen in den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistungen vor. 

Weitere Informationen / Leitfaden 

 
 
 
 
Kostenloses Informationsblatt für alle Mitglieder des BLVN. Anfragen und Anregungen an Lothar Lücke 
unter E-Mail: l.luecke@t-online.de . 

http://www.bibb.de/de/pressemitteilung_26351.php
http://mailings.kwb-berufsbildung.de/c/17412483/baa04b70dc3-nkms9i
http://mailings.kwb-berufsbildung.de/c/17412484/baa04b70dc3-nkms9i
mailto:l.luecke@t-online.de
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2. Veränderungen der Produktpläne, 

3. beabsichtigte bedeutende Investitionen, 

4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten, 

5. Rationalisierungsvorhaben, 

6. Einführung neuer Arbeits- und Managementmethoden, 

7. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes, 

8. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen, 

9. Neugründung, Zusammenlegung oder Teilung der Dienststelle oder von Dienststel-
lenteilen, 

10. Kooperation mit anderen Dienststellen im Rahmen interadministrativer Zusammen-
arbeit, 

11. sonstige wirtschaftliche Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Be-
schäftigten der Dienststelle wesentlich berühren können. 

(4) 1Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben 
Mitgliedern, die der Dienststelle angehören müssen, darunter mindestens einem Perso-
nalratsmitglied. 2Ersatzmitglieder können bestellt werden. 3Dem Wirtschaftsausschuss 
sollen Frauen und Männer angehören. 4Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung besitzen. 5Sie werden vom Per-
sonalrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt. 6§ 39 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(5) 1Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljährlich einmal zusammentreten. 2Er hat 
über jede Sitzung dem Personalrat unverzüglich und vollständig zu berichten. 

(6) 1An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat die Dienststelle teilzunehmen. 
2Sie kann weitere sachkundige Beschäftigte hinzuziehen; Gleiches gilt für den Wirt-
schaftsausschuss. 

(7) Ist ein Gesamtpersonalrat gebildet, so tritt dieser an die Stelle des Personalrats 
und die Gesamtdienststelle an die Stelle der Dienststelle.“ 

17. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Worte „mit Ausnahme der Fälle, in denen das Beam-
tenverhältnis nach Ablegung der Laufbahnprüfung aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten endet (§ 30 Abs. 4 NBG)“ gestrichen. 

bb) Der Nummer 2 werden die Worte „auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
Übertragung eines Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt; die Dienststelle hat 
auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen,“ angefügt. 

cc) Der Nummer 3 werden die Worte „auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
Übertragung eines Amtes, das mit dem Wegfall einer Amtszulage oder Stellenzu-
lage verbunden ist; die Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzu-
weisen,“ angefügt. 

dd) In Nummer 10 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „15“ ersetzt. 

ee) In Nummer 11 werden nach dem Wort „Ruhestand“ ein Komma und die Worte 
„Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG und Feststellung der be-
grenzten Dienstfähigkeit“ eingefügt. 

ff) In Nummer 17 werden nach dem Wort „Urlaub“ ein Komma eingefügt und die 
Worte „mit Ausnahme von Sonderurlaub und Erholungsurlaub“ durch die Worte 
„Erholungsurlaub auf Antrag der Beamtin oder des Beamten; die Dienststelle hat 
auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen“ ersetzt. 
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gg) Am Ende der Nummer 21 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

hh) Es werden die folgenden Nummern 22 bis 26 angefügt: 

„22. Ablehnung eines Antrags auf Teilnahme an der Telearbeit oder an mobilem 
Arbeiten, 

23. Herabsetzung der Anwärterbezüge oder der Unterhaltsbeihilfe, 

24. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, wenn die Beteiligung beantragt 
wird; die Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, 

25. Bestimmung des Inhalts von Beförderungsrichtlinien, 

26. Bestimmung des Inhalts von Personalentwicklungskonzepten.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Einstellung, auch als Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages, und 
Befristung eines Arbeitsvertrages im Anschluss an ein zuvor befristetes Ar-
beitsverhältnis,“. 

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Eingruppierung“ die Worte „und Stufenzu-
ordnung - bei Ermessensentscheidungen nur bei Vorliegen von Grundsätzen zur 
Ausfüllung der tariflichen Ermächtigung -“ eingefügt. 

cc) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Ablehnung eines Antrags auf Teilnahme an der Telearbeit oder an mobilem 
Arbeiten,“. 

dd) In Nummer 7 werden nach der Verweisung „§ 20 BeamtStG“ die Worte „oder 
Personalgestellung nach tarifrechtlichen Regelungen“ eingefügt. 

ee) In Nummer 8 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „15“ ersetzt. 

ff) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Kündigung“ die Worte „außerhalb der Pro-
bezeit“ eingefügt. 

gg) Nummer 16 erhält folgende Fassung: 

„16. Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsbefreiung sowie 
Urlaub mit Ausnahme von Bildungsurlaub, Erholungsurlaub auf Antrag der 
Beschäftigten; die Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzu-
weisen,“. 

hh) Am Ende der Nummer 18 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

ii) Es werden die folgenden Nummern 19 und 20 angefügt: 

„ 

19. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, wenn die Beteiligung beantragt 
wird; die Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, 

20. Bestimmung des Inhalts von Personalentwicklungskonzepten.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Am Ende der Nummer 2 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird gestrichen. 

18. In § 66 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b werden die Worte „Rufbereitschaft und Bereitschafts-
dienst,“ angefügt. 
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19. § 67 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Einführung“ ein Komma und die Worte „we-
sentliche Erweiterung“ eingefügt. 

b) Am Ende der Nummer 9 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

c) Es werden die folgenden Nummern 10 bis 12 angefügt: 

„10. Einrichtung von Arbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle im Rahmen der Tele-
arbeit, 

11. Entscheidung über die Einrichtung von Einsatzstellen nach dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstegesetz, 

12. Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung.“ 

20. § 68 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte „durch E-Mail 
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Worte „oder durch E-Mail“ eingefügt. 

c) In Satz 6 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte „durch E-Mail 
oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form“ eingefügt. 

21. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Worte „oder durch E-Mail“ 
eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Worte „oder durch E-Mail“ ein-
gefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Worte „oder durch E-Mail“ ein-
gefügt. 

22. In § 72 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte 
„durch E-Mail“ eingefügt. 

23. § 75 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen. 

b) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden Nummern 4 bis 6. 

c) In der neuen Nummer 6 werden nach dem Wort „Stellenplanentwürfe“ die Worte „und 
der Teilbudgets der Personalkosten“ eingefügt. 

d) Die Nummern 9 bis 11 werden gestrichen. 

e) Die bisherigen Nummern 12 bis 15 werden Nummern 7 bis 10. 

f) In der neuen Nummer 10 werden nach dem Wort „sind“ die Worte „oder der Beteili-
gung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften unterliegen“ eingefügt.  

24. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte 
„durch E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte „durch E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form“ ein-
gefügt. 
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25. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 wird der Klammerzusatz „(§ 75 Abs. 1 Nr. 15)“ durch den Klammerzusatz 
„(§ 75 Abs. 1 Nr. 10)“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 werden nach dem Wort „Körperschaft“ ein Komma und die Worte „Anstalt 
oder Stiftung“ eingefügt. 

26. § 81 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 werden die folgenden neuen Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„2Vor der Entscheidung der Landesregierung hören die betroffenen obersten Landes-
behörden ihre zuständigen Personalvertretungen an und teilen das Ergebnis der An-
hörung der federführenden obersten Landesbehörde mit. 3Diese führt die Entschei-
dung der Landesregierung herbei und teilt ihr die Stellungnahmen der angehörten 
Personalvertretungen mit.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 4 und 5. 

27. In § 83 Abs. 1 Nr. 5 werden nach der Verweisung „§ 73 Abs. 1 Satz 1“ ein Komma und 
die Verweisung „§ 107 d Abs. 3 bis 5, § 107 e Satz 1“ eingefügt. 

28. In § 86 Abs. 3 werden die Worte „Landespräsidium für Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz“ durch das Wort „Landespolizeipräsidium“ ersetzt. 

29. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „des gehobenen Dienstes der Schutzpolizei oder der 
Kriminalpolizei“ durch die Worte „für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
der Fachrichtung Polizei“ ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die zum Erwerb der Befähigung, die den Zugang für das zweite Einstiegsamt der 

Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei eröffnet, an die Polizeiaka-

demie Niedersachsen versetzten Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-

amten sind wahlberechtigt zum Personalrat der Polizeiakademie Niedersachsen und 

zum Polizeihauptpersonalrat.“ 

30. In § 88 Abs. 7 Satz 1 wird die Verweisung „§ 75 Abs. 1 Nrn. 6, 8 und 13“ durch die Ver-
weisung „§ 75 Abs. 1 Nrn. 4, 6 und 8“ ersetzt. 

31. In § 89 Abs. 2 werden nach den Worten „Haushalt der Hochbauverwaltung“ die Worte 
„oder der Liegenschaftsverwaltung im Geschäftsbereich des für Finanzen zuständigen 
Ministeriums“ eingefügt. 

32. In der Überschrift des Siebenten Kapitels werden die Worte „Seminare für die Laufbah-
nen der Lehrkräfte“ durch das Wort „Studienseminare“ ersetzt. 

33. § 92 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Semikolon und das Wort „Beschäftigte“ gestrichen. 

b) Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten in den Studienseminaren der Laufbahn der 
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung (Studienseminaren).“ 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

34. § 93 wird gestrichen. 

35. In § 94 Abs. 1 wird das Wort „Seminare“ durch das Wort „Studienseminare“ ersetzt. 

36. In § 95 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Seminaren“ durch das Wort „Studienseminaren“ er-
setzt. 
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37. § 96 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 1 bis 3. 

c) Der neue Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz und wie folgt geändert: 

 Das Wort „Seminar“ wird durch das Wort „Studienseminar“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen. 

d) Im neuen Absatz 3 werden die Worte „Seminaren für Laufbahnen der Lehrkräfte“ 
durch das Wort „Studienseminare“ ersetzt. 

38. § 98 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird einziger Absatz. 

39. § 100 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Personalversammlungen der Beschäftigten nach § 92 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sollen 
während der unterrichtsfreien Zeit stattfinden.“ 

40. § 101 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird die folgende neue Nummer 1 eingefügt: 

„1. Einstellung in den Vorbereitungsdienst für Lehrkräfte,“ 

bb) Nummer 4 wird gestrichen. 

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden Nummern 2 bis 4. 

dd) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

„6. Maßnahmen, die der Entscheidung der Konferenzen, der Bildungsgangs- 
und Fachgruppen an berufsbildenden Schulen und des Schulvorstands un-
terliegen; Absatz 3 Nr. 2 bleibt unberührt,“. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird die folgende neue Nummer 2 eingefügt: 

„2. für die Entscheidung des Schulvorstands nach § 38 a Abs. 3 Nrn. 4 und 13 
NSchG,“ 

bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Nummern 3 und 4. 

cc) Am Ende der neuen Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

dd) Die neue Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. bei Abschluss von Kooperationsverträgen ohne Arbeitnehmerüberlassung 
in Ganztagsschulen und Verlässlichen Grundschulen.“. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Seminare“ durch das Wort „Studienseminare“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Seminare“ durch das Wort „Studienseminare“ ersetzt. 

d) Es wird der folgende Absatz 7 angefügt: 

„(7) Abweichend von § 65 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 2 Nr. 16 gilt bei Ablehnung 
von Anträgen auf Sonderurlaub oder auf Arbeitsbefreiung § 75 mit der Maßgabe, 
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dass für das Verfahren zur Herstellung des Benehmens § 76 Abs. 4 keine Anwen-
dung findet.“ 

41. In § 102 Satz 1 wird die Verweisung „§ 96 Abs. 3“ durch die Verweisung „§ 96 Abs. 2“ 
ersetzt. 

42. § 104 wird gestrichen. 

43. § 105 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 75 Abs. 1 Nrn. 8 und 14“ durch die Verwei-
sung „§ 75 Abs. 1 Nrn. 6 und 9“ ersetzt. 

b) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

„(3) 1Die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Hilfskräfte bilden neben den in § 5 Abs. 1 genannten Gruppen eine weitere 
Gruppe im Personalrat. 2Entfällt auf eine Gruppe nach § 14 Abs. 2 Satz 1 bis 3 kein 
Sitz und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jede oder jeder Angehörige dieser 
Gruppe durch Erklärung gegenüber dem Wahlvorstand einer anderen Gruppe an-
schließen. 3Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, 
keinen Gebrauch, werden die auf diese Gruppe entfallenden Sitze auf die anderen 
Gruppen entsprechend ihrer Stärke verteilt. 4Für Beschlüsse in Angelegenheiten, die 
die Angehörigen zweier Gruppen betreffen, gilt § 32 Abs. 2 gilt entsprechend.“ 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5. 

d) Im neuen Absatz 5 werden die Worte „Frauen- und“ gestrichen. 

e) Es wird der folgende neue Absatz 6 eingefügt: 

„(6) 1Für die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hilfskräfte gilt § 65 Abs. 2 Nr. 1 auch für die erstmalige Befristung ei-
nes Arbeitsvertrages. 2Die Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen dieser Be-
schäftigten kann durch Verfahrensregelungen, insbesondere für Befristungen des 
Dienst- und Arbeitsverhältnisses, in Dienstvereinbarungen im Einvernehmen zwi-
schen Hochschule und Personalvertretung geregelt werden.“ 

f) Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden Absätze 7 bis 10. 

g) Im neuen Absatz 7 wird das Wort „Frauenbeauftragte“ durch das Wort „Gleichstel-
lungsbeauftragte“ ersetzt. 

h) Im neuen Absatz 8 wird die Verweisung „§ 75 Abs. 1 Nr. 15“ durch die Verweisung 
„§ 75 Abs. 1 Nr. 10“ ersetzt. 

i) Im neuen Absatz 10 Nr. 1 wird die Angabe „Absatz 7“ durch die Angabe „Absatz 9“ 
ersetzt. 

44. In § 106 Abs. 1 werden die folgenden Sätze 3 und 4 angefügt: 

„3§ 65 Abs. 3 gilt auch für Beschäftigte mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit. 4§ 60 a 
findet keine Anwendung.“ 

45. In § 107 Abs. 3 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen. 

46. In § 107 d Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte 
„durch E-Mail“ eingefügt. 

47. § 107 f wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte 
„durch E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer 
Form“ eingefügt. 
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b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und die Worte „durch E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form“ ein-
gefügt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Verweisung „§ 75 Abs. 1 Nr. 6“ durch die Verweisung 
„§ 75 Abs. 1 Nr. 4“ ersetzt. 

d) In Absatz 6 Satz 1 wird die Verweisung „§ 75 Abs. 1 Nr. 8“ durch die Verweisung 
„§ 75 Abs. 1 Nr. 6“ ersetzt. 

48. § 109 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Mitbestimmung ist in den Fällen des § 65 Abs. 2 Nr. 2 für die Zahlung außer-
tariflicher Zulagen ausgeschlossen. In dieser Angelegenheit steht dem Personal-
rat ein Informationsrecht in entsprechender Anwendung des § 60 zu.“ 

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Abweichend von § 66 Abs. 1 Nr. 14 und § 67 Abs. 1 Nr. 3 gilt für den Abschluss 
von Arbeitnehmerüberlassungs- und Gestellungsverträgen und die Gestaltung 
der Arbeitsplätze § 75.“ 

c) In Nummer 5 werden die Worte „oder ein Ausschuss von mindestens drei Personen, 
den dieses Organ aus seinen Mitgliedern nach Anhörung der Dienststelle und des 
Personalrats bildet" gestrichen. 

49. § 110 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Werksausschuss“ durch das Wort „Betriebsaus-
schuss“ ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 4 wird gestrichen. 

50. § 114 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird der folgende neue Satz 1 eingefügt: 

 „1§ 65 Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung.“ 

b) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden Sätze 2 und 3. 

51. § 121 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 1 und 2. 

c) Im neuen Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Einführung der Fachgruppe Oberschu-
le“ durch die Worte „Abschaffung der Fachgruppen“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Neubekanntmachung 

Das Ministerium für Inneres und Sport wird ermächtigt, das Niedersächsische Personal-
vertretungsgesetz in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu machen 
und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

 



 - 11 - 

Artikel 3 

Änderung des Niedersächsischen Richtergesetzes 

Das Niedersächsische Richtergesetz vom 21. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 16), geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 422), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt: 

„(2) 1In Gerichten stehen die Rechte des Personalrats nach § 60 a NPersVG dem 
Personalrat und dem Richterrat zu. 2Beantragt nur eine der beiden Perso-
nalvertretungen die Bildung eines Wirtschaftsausschusses, nimmt sie die Rechte al-
leine wahr. 3Beantragen beide Personalvertretungen die Bildung eines Wirt-
schaftsausschusses oder schließt sich eine Personalvertretung dem früher gestellten 
Antrag der anderen Personalvertretung an, üben sie die Rechte gemeinsam aus. 
4§ 60 a Abs. 4 Satz 1 NPersVG gilt mit der Maßgabe, dass dem Wirtschaftsaus-
schuss mindestens ein Mitglied der Personalvertretung angehört, die die Bildung des 
Wirtschaftsausschusses beantragt hat. 5Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
werden für die Dauer der Amtszeit der Personalvertretung bestellt, die die Bildung 
des Wirtschaftsausschusses beantragt hat. 6Haben beide Personalvertretungen die 
Bildung beantragt, werden die Mitglieder für die Dauer derjenigen Amtszeit bestimmt, 
die früher endet. 7An Amtsgerichten, die nicht mit einer Präsidentin oder einem Präsi-
denten besetzt sind, tritt die Amtsgerichtsrichtervertretung an die Stelle des Richterra-
tes. 8Beschäftigte nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 NPersVG sind die bei dem Gericht täti-
gen Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten; ausgenom-
men sind die den Gerichten zur Ausbildung zugewiesenen Referendarinnen und Re-
ferendare.“ 

2. Dem § 74 werden die folgenden Sätze 3 bis 5 angefügt: 

„3§ 60 a NPersVG ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass in Staats-
anwaltschaften die Rechte des Personalrats nach § 60 a NPersVG dem Personalrat und 
dem Staatsanwaltsrat zustehen. 4§ 19 Abs. 2 Sätze 2 bis 6 finden entsprechende An-
wendung. 5Bei der Ermittlung der Beschäftigen in entsprechender Anwendung des 
§ 60 a Abs. 1 Satz 1 NPersVG sind die bei der Staatsanwaltschaft tätigen Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, Richterinnen und Richter im Richterverhältnis auf Probe, Be-
amtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten zu berücksichtigen; ausgenommen sind die den Staats-
anwaltschaften zur Ausbildung zugewiesenen Referendarinnen und Referendare.“ 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am        in Kraft. 
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Begründung 
 

A. Allgemeiner Teil 
 
I.  Anlass, Ziele, Schwerpunkte des Gesetzes 
 

Personalvertretungen spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation und Durchführung 
der Aufgaben der Landes- und Kommunalverwaltungen und für die Artikulation und Ein-
beziehung der Interessen der dort Beschäftigten. Niedersachsen hat daher bereits 1994 
moderne Elemente in das Personalvertretungsgesetz aufgenommen. Darauf aufbauend 
soll das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) zukunftsfähig moder-
nisiert, die Mitbestimmungsrechte und die vertrauensvolle Zusammenarbeit sollen weiter 
gestärkt werden. 
 
Dieses Ziel soll insbesondere durch folgende Regelungsschwerpunkte verwirklicht wer-
den: 
 
Bei Gestellungen und Zuweisungen zu einer Einrichtung außerhalb des Geltungsbe-
reichs des NPersVG soll das Wahlrecht, aber nicht die Wählbarkeit in der bisherigen 
Dienststelle im Hinblick auf das weiterhin bestehende Grundverhältnis bestehen bleiben 
(§§ 11 und 12).  
 
Zur Verbesserung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sollen die Staffeln 
für die Mitgliederzahl der JAV erhöht und in Gesamtdienststellen soll die Bildung einer 
JAV auf der Ebene des Gesamtpersonalrates (GesamtJAV) vorgesehen werden.  
 
Zur besseren Unterrichtung in finanziellen Angelegenheiten soll in Dienststellen mit in 
der Regel 200 Beschäftigten die Bildung eines Wirtschaftsausschusses auf Antrag des 
Personalrats nach dem Beispiel des Personalvertretungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen, das sich an die Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes an-
lehnt, ermöglicht werden (§ 60 a NPersVG). Da bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften neben den Personalräten Richtervertretungen und Staatsanwaltsvertretungen 
nach dem NRiG bestehen, ist für diese Dienststellen im NRiG zu regeln, welcher Vertre-
tung die in § 60 a NPersVG vorgesehenen Rechte zustehen (§§ 19, 74 NRiG). 
 
Die Mitbestimmungstatbestände des § 65 sollen erweitert werden. So soll z. B. die 2009 
erfolgte Einschränkung bei der Ablehnung von Sonderurlaub wieder zurückgenommen 
und die bei Umsetzungen eingeführte Kilometergrenze von 30 auf 15 reduziert werden. 
Befristungen von Arbeitsverträgen im Anschluss an ein zuvor befristetes Arbeitsverhält-
nis  und die Ablehnung von Anträgen auf Teilnahme an der Telearbeit oder an mobilem 
Arbeiten sollen in die Mitbestimmungstatbestände aufgenommen werden. 
 
Folgende Tatbestände der Benehmensherstellung (§ 75 Abs. 1) sollen in die Mitbestim-
mungskataloge der §§ 65 und 67 übernommen werden: 
 

 Kürzung der Anwärterbezüge oder der Unterhaltsbeihilfe, 
 

 Geltendmachung von Ersatzansprüchen, wenn die Beteiligung beantragt wird; die 
Dienststelle hat auf das Antragsrecht rechtzeitig hinzuweisen, 

 

 Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung, 
 

 Bestimmung des Inhalts von Beförderungsrichtlinien, 
 

 Bestimmung des Inhalts von Personalentwicklungskonzepten. 
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Bei einem Scheitern der Verhandlungen über eine Vereinbarung mit den Spitzenorgani-
sationen der Gewerkschaften soll in § 81 Abs. 2 die Anhörung der zuständigen Perso-
nalvertretungen vor dem Erlass einer allgemeinen Regelung durch die Landesregierung 
vorgesehen werden.  
 
Das bisher für die Schulpersonalvertretungen geltende Fachgruppenprinzip soll aufge-
hoben werden. Auf allen Ebenen der Schulpersonalvertretungen sollen auch die beiden 
Statusgruppen Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gelten. 
 
Die besonderen Tatbestände zur Herstellung des Benehmens nach § 101 Abs. 3 Nr. 2 
sollen um die Genehmigungen der Schulbehörde zu Schulversuchen (§ 22 Abs. 3 Satz 1 
NSchG) und zur besonderen Organisation als Ganztagsschule (§ 23 Abs. 3 Satz 1 
NSchG) erweitert werden. 
 
Die Ausnahmen von Mitbestimmungs- und Benehmensherstellungstatbeständen für öf-
fentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen, Sparkassen, sonstige Kreditinstitute so-
wie ihrer Verbände sollen reduziert werden. 
 

II. Wesentliche Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung 
 
Mit den vorgesehenen Regelungen können die verfolgten Ziele erreicht werden. Alterna-
tiven sind nicht erkennbar. 

 
III. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung 
 

Keine. 
 
IV. Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern und 

auf Familien 
 

Der Gesetzentwurf hat gleichstellungspolitische Bedeutung. Die Streichung des § 110 
Abs. 3 Satz 4 soll künftig die geschlechtergerechte Besetzung von Gremien bei Einrich-
tungen der öffentlichen Hand mit wirtschaftlicher Zweckbestimmung erleichtern. 

 
V. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
Ein durch die Erweiterung der Mitbestimmung möglicher geringfügiger zusätzlicher Auf-
wand lässt sich nicht beziffern. Haushaltsmäßige Auswirkungen werden nicht erwartet. 

 
VI. Anhörungen 

 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 4 Abs. 3): 
 
Bei der Anwendung des Absatzes 3 Nr. 3 treten in der Praxis häufig Probleme auf. So wird 
bei der ersten Alternative leicht übersehen, dass beide Voraussetzungen (Beschäftigungs-
dauer unter zwei Monaten und eine wöchentliche Arbeitszeit unter 15 Stunden) kumulativ er-
füllt sein müssen. Bei der zweiten Alternative treten immer wieder Fragen zur Definition der 
Nebenberuflichkeit auf. Im Hinblick auf die beabsichtigte Stärkung der Mitbestimmung und 
das Fehlen derartiger Regelungen in den Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der 
meisten anderen Länder soll auf diese Einschränkung verzichtet werden. 
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Zu Nummer 2 (§ 5): 
 
Die dienstordnungsmäßig Angestellten sind bisher der Gruppe der Beamtinnen und Beamten 
zugeordnet worden, weil sich ihr Dienstverhältnis materiell über die Dienstordnung im We-
sentlichen nach dem Beamtenrecht richtet. Da das Arbeitsverhältnis aber auf einem Arbeits-
vertrag beruht und für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis das Arbeitsgericht zuständig 
ist, sollen sie nunmehr wie in allen anderen Personalvertretungsgesetzen des Bundes und 
der Länder der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugeordnet werden. Zur 
Klarstellung sollen sie in Absatz 3 ausdrücklich genannt werden. 
 
Zu Nummer 3 (§ 9 Abs. 2): 
 
Korrektur eines Redaktionsversehens. Die Einschränkung der Ausnahme von der Schweige-
pflicht ist in § 60 Abs. 2 Satz 2 und 3 geregelt. 
 
Zu Nummer 4 (§ 11): 
 
Zu Buchstaben a und c: 
 
Nach Sinn und Zweck der Regelungen sind Zuweisungen und Personalgestellungen hin-
sichtlich der Wahlberechtigung gleich zu behandeln. Die Absätze 4 und 6 sind daher hin-
sichtlich der Personalgestellungen zu ergänzen.  
 
Bei Zuweisungen und Personalgestellungen zu Einrichtungen außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes soll ausnahmsweise das Wahlrecht bei der zuweisenden oder 
gestellenden Dienststelle erhalten bleiben. In diesen Fällen gehören die Beschäftigten recht-
lich zwar weiterhin zu ihrer Stammdienststelle, sind jedoch personalvertretungsrechtlich Be-
schäftigte ihrer neuen Beschäftigungsstelle, in die sie eingegliedert sind. Da ein Doppelwahl-
recht dem Grundsatz widerspricht, dass der Personalrat einer Dienststelle nur von denjeni-
gen zu wählen ist, die in dieser Dienststelle beschäftigt sind, ist bisher auch in diesen Fällen 
kein Doppelwahlrecht vorgesehen. Zur Lösung des Problems ist nach § 79 Abs. 7 bei Ent-
scheidungen der Stammdienststelle ausnahmsweise der Personalrat der Beschäftigungs-
dienststelle zuständig, obwohl er nach der Aufbauorganisation der entscheidenden Körper-
schaft nicht partnerschaftlich zugeordnet ist. Problematisch sind jedoch die Fälle, in denen in 
der Beschäftigungsdienststelle kein Personalrat im Sinne dieses Gesetzes besteht. In diesen 
Fällen soll daher ausnahmsweise das Wahlrecht bei der Stammdienststelle bestehen blei-
ben.  
 
Zu Buchstabe b: 
 
Redaktionelle Anpassung an die Aussetzung der Wehrpflicht. 
 
Zu Nummer 5 (§ 12 Abs. 2): 
 
Folgeänderung zu Nummer 4 (§ 11 Abs. 4). Da die Beschäftigten aufgrund der Zuweisung 
oder Personalgestellung in ihre neue Beschäftigungsstelle eingegliedert sind und lediglich 
rechtlich zu ihrer Stammdienststelle gehören, soll die Wählbarkeit bei der Stammdienststelle 
ausgeschlossen werden. 
 
Zu Nummer 6 (§ 14): 
 
Redaktionelle Anpassung, da es nach der Streichung der Fachgruppen (§ 93) mit Ausnahme 
des Hochschulbereichs (§ 105) nur noch zwei Gruppen (Beamtinnen und Beamte sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer) gibt. 
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„Vierteljahresgesprächen“ zu behandeln. Sofern kein Wirtschaftsausschuss gebildet wird, 
stehen die in § 60 a beschriebenen Unterrichtungs-, Beratungs- und Informationsrechte dem 
Personalrat im Rahmen von § 60 und § 62 zu.  
 
Welche Aufgaben und welche Funktion dem Wirtschaftsausschuss in der Dienststelle zu-
kommen, soll in Satz 2 generell und in Absatz 3 im Näheren beschrieben werden. Bei dem 
Wirtschaftsausschuss handelt es sich weder um eine Personalvertretung noch um ein Gre-
mium einer Personalvertretung, sondern um eine Einrichtung eigener Art, die den Personal-
rat in wirtschaftlichen Fragen unterrichten soll. Dazu bedient sich der Wirtschaftsausschuss 
auch fachlicher Berater aus der Dienststelle, mit denen die anstehenden wirtschaftlichen An-
gelegenheiten erörtert werden. Die Befugnisse und Aufgaben der Personalvertretungen nach 
diesem Gesetz bleiben unberührt. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Der Wirtschaftsausschuss soll rechtzeitig und umfassend von der Dienststelle über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten unterrichtet werden. Die Unterrichtung soll ermöglichen, dass 
der Personalrat sich frühzeitig auf Organisationsänderungen, Umstrukturierungen und Per-
sonalplanungen einstellen und gegebenenfalls seine Vorstellungen einbringen kann. Die 
Vorlagepflicht an den Wirtschaftsausschuss soll allerdings nicht bestehen, sofern ein beson-
deres Geheimhaltungsinteresse besteht. Dies ist der Fall, wenn durch die Vorlage Dienst- 
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährdet würden, etwa auch von Bietern in Ver-
gabeverfahren oder Auftragnehmern der Dienststelle. 
 
Zu Absatz 3: 
 
In der Vorschrift sollen beispielhaft Angelegenheiten aufgeführt werden, welche der Sache 
nach wirtschaftlicher Art sind und Gegenstand der Beratungen des Wirtschaftsausschusses 
sein können. Zu einem großen Teil soll es sich dabei um Angelegenheiten handeln, in denen 
später bei konkreter Umsetzung durch die Dienststelle ein Beteiligungsrecht bestehen könn-
te. Jedoch ist die Definition teilweise weiter gefasst als bei den Beteiligungstatbeständen, 
woraus sich eine Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses und in der Folge der Personal-
vertretung ergeben kann, ohne dass die Information in ein späteres Beteiligungsverfahren 
mündet, z. B. bei der Einführung neuer Managementmethoden. Beabsichtigt sind Investitio-
nen (Nummer 3) erst dann, wenn sie eine konkrete Planungsreife erlangt haben. Die Beurtei-
lung, ob eine Investition bedeutend ist, hängt vom Investitionsvolumen der einzelnen Dienst-
stelle ab. Mit der Nummer 11 sollen zudem in Form einer Auffangklausel wirtschaftliche Vor-
gänge und Vorhaben umfasst werden, welche die Interessen der Beschäftigten wesentlich 
berühren können. Hierdurch soll verdeutlicht werden, welcher Art und welcher Bedeutung die 
Angelegenheiten sein müssen, die über die beispielhafte Aufzählung in den Nummern 1 bis 
10 hinaus zur Beratung in den Wirtschaftsausschuss gelangen sollen. 
 
Zu Absatz 4: 
 
Die Bestimmung soll die Bestellung der Mitglieder und gegebenenfalls von Ersatzmitgliedern 
des Wirtschaftsausschusses regeln. Insbesondere die Zahl der Mitglieder, deren Eignung, 
die Bestellung und die Amtszeit sollen festgelegt werden. In den Wirtschaftsausschuss kön-
nen - wie nach dem Betriebsverfassungsgesetz - nur Beschäftigte der Dienststelle entsandt 
werden. Da die Mitglieder Aufgaben nach dem NPersVG wahrnehmen, gilt für sie die 
Schweigepflicht nach § 9. Für die erforderliche Arbeitsbefreiung soll § 39 Abs. 2 entspre-
chend gelten. 
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den sind. Die Mitbestimmung des Personalrats erstreckt sich dann auf die Einhaltung dieser 
Grundsätze. Der von den Tarifvertragsparteien vereinbarte Handlungsspielraum für die Ar-
beitgeber soll nicht durch eine Mitbestimmung des Personalrats eingeschränkt werden. Dies 
sollte bei Bedarf im Wege der Änderung der Tarifverträge erfolgen.  
 
Stets mitzubestimmen hat der Personalrat bei der Stufenzuordnung gemäß § 16 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 und § 17 Abs. 4 Satz 1 und 4 TV-L sowie § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 und § 17 
Abs. 4 Satz 1 und 5 TVöD. 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe cc: 
 
Die Regelung der bisherigen Nummer 4 ist in die Nummer 1 aufgenommen worden (vgl. 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa). 
 
Der neu vorgesehene Tatbestand entspricht der Regelung für Beamtinnen und Beamte in 
Abs. 1 Nr. 22 (vgl. Buchstabe a Doppelbuchstabe hh). 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe dd: 
 
Klarstellung, dass Zuweisungen und Personalgestellungen gleich zu behandeln sind. 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe ee: 
 
Die Mitbestimmung bei Umsetzungen soll durch die Reduzierung der erforderlichen Entfer-
nung zwischen alter und neuer Dienststätte moderat erweitert werden (vgl. Buchstabe a 
Doppelbuchstabe dd). 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe ff: 
 
Klarstellung, dass die Kündigung während der Probezeit nicht unter den Mitbestimmungstat-
bestand fällt. Für diese gilt nach § 75 Abs. 1 Nr. 3 die Benehmensherstellung. 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe gg: 
 
Die Ablehnung von Sonderurlaub und Erholungsurlaub soll wie bei Beamtinnen und Beam-
ten der Mitbestimmung unterworfen werden (vgl. Buchstabe a Doppelbuchstabe ff). 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe ii: 
 
Die vorgesehenen Regelungen der Nummern 19 und 20 für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer entsprechen den Vorschriften für die Beamtinnen und Beamten in Absatz 1 
Nrn. 24 und 26 (vgl. Buchstabe a Doppelbuchstabe hh). 
 
Zu Buchstabe c: 
 
Der Personenkreis soll nicht mehr generell von der Mitbestimmung bei personellen Maß-
nahmen ausgenommen werden. Da dem Personalrat eine Prüfung der künstlerischen Befä-
higung oder der künstlerischen Richtungsentscheidung ohnehin nicht zusteht, soll die Frei-
heit von Kunst und Wissenschaft i. S. von Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz durch die er-
forderlichen Einschränkungen in den Sondervorschriften der §§ 105 und 106 gewährleistet 
werden. 
 
Zu Nummer 18 (§ 66 Abs. 1): 
 
Es handelt sich ausschließlich um eine Klarstellung infolge der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (Beschluss vom 4. September 2012 – 6 P 10.11 -, PersV 2013, 19). 
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Danach ist die Anordnung von Rufbereitschaft eine Festlegung zu Beginn und Ende der Ar-
beitszeit und unterliegt daher der Mitbestimmung der Personalvertretung nach § 66 Abs. 1 
Nr. 1. Das Gleiche gilt für den Bereitschaftsdienst. Wie bei der Arbeitszeit bezieht sich die 
Mitbestimmung nicht auf den Einzelfall sondern auf generelle Regelungen. Zur Klarstellung 
sollen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst daher in den Tatbestand der Nummer 1 
Buchst. b ausdrücklich aufgenommen werden. 
 
Zu Nummer 19 (§ 67 Abs. 1): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Neben der gänzlich neuen Einführung und Anwendung der genannten technischen Einrich-
tungen soll auch ihre wesentliche Erweiterung der Mitbestimmung unterworfen werden, weil 
ihre Auswirkungen mit denen der Einführung vergleichbar sind. 
 
Zu Buchstabe c: 
 
Mit dem in Nummer 10 angefügten Tatbestand soll die Entscheidung über die Einrichtung 
von Telearbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle (alternierende Telearbeit teilweise in häus-
licher und teilweise in betrieblicher Arbeitsstätte, Telearbeit in Satellitenbüros) als organisato-
rische Maßnahme der Mitbestimmung unterworfen werden. 
 
Die Einrichtung von Einsatzstellen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz soll in Nummer 11 ausdrücklich als Mitbestimmungstatbe-
stand aufgenommen werden. Sie fällt bisher unter die Generalklausel nach § 64 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 3. Die Mitbestimmung bei der Entscheidung über die Einrichtung von Einsatz-
stellen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz mit der Festlegung des Aufgabenbereichs 
und der Tätigkeit der Freiwilligen erfolgt vor der Antragstellung auf Anerkennung der Ein-
satzstelle nach § 6 Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Antrag auf Platzzahlerhöhung. 
 
Zur Stärkung der Mitbestimmung sollen die Grundsätze der Arbeitsplatz- und Dienstposten-
bewertung (Nummer 12) von der Benehmensherstellung (vgl. § 75 Abs. 1 Nr. 9 alt) in die 
Mitbestimmung überführt werden. 
 
Zu Nummer 20 (§ 68 Abs. 2): 
 
Auch im Mitbestimmungsverfahren soll die in den Verwaltungen eingesetzte Informations- 
und Kommunikationstechnik genutzt werden können. Der weit verbreitete Einsatz von E-Mail 
und anderen elektronischen Verfahren erscheint auch für das Mitbestimmungsverfahren aus-
reichend. Die bei vorgeschriebener Schriftform erforderliche Signatur (vgl. § 3 a Verwal-
tungsverfahrensgesetz) ist hier entbehrlich. Neben der gängigen Nutzung der E-Mail soll ei-
ne Beteiligung auch ohne Medienbruch innerhalb von komplexen elektronischen Verfahren 
wie z. B. einem Fortbildungsportal möglich sein. 
 
Zu Nummer 21 (§ 69): 
 
Bei Initiativanträgen des Personalrates soll ebenfalls die Informations- und Kommunikations-
technik genutzt werden können (vgl. Änderung § 68 Abs. 2). 
 
Zu Nummer 22 (§ 72): 
 
Äußerungen gegenüber der Einigungsstelle sollen auch durch E-Mail möglich sein, ohne 
dass es hierfür der bei vorgeschriebener Schriftform erforderlichen Signatur bedarf. 
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Zu Nummer 32 (Überschrift des Siebenten Kapitels): 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die neue beamtenrechtliche Laufbahn-
systematik (§ 13 Abs. 2 Nr. 5 NBG) und an den Beschluss der Landesregierung vom 4. No-
vember 2008 (SVBl. 2009, S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren 
erfolgt. Die frühere Unterscheidung in Ausbildungs- und Studienseminare ist damit entfallen. 
 
Zu Nummer 33 (§ 92): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Redaktionelle Anpassung an die Streichung des Absatzes 3. 
 
Zu Buchstabe b: 
 
Redaktionelle Anpassung an die neue beamtenrechtliche Laufbahnsystematik (§ 13 Abs. 2 
Nr. 5 NBG) und an den Beschluss der Landesregierung vom 4. November 2008 (SVBl. 2009, 
S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren erfolgt. 
 
Zu Buchstabe c: 
 
Folgeänderung zu Nummer 1 (Streichung des § 4 Abs. 3 Nr. 3). 
 
Zu Nummer 34 (§ 93): 
 
Nach der bisher geltenden Rechtslage fand im Schulbereich keine Gruppenbildung nach § 5 
Abs. 1 statt (§ 93 Abs. 1 Satz 1 alt). Auf der Ebene der Stufenvertretungen wurden die nach 
§ 5 Abs. 1 NPersVG vorgesehenen beiden Gruppen der Beamtinnen und Beamten und der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch acht nach Schulformen gebildete Fachgruppen 
und einer Fachgruppe für das nichtlehrende Personal ersetzt (§ 93 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 
3 alt). 
 
Die steigende Anzahl der Fachgruppen hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die ein-
zelnen Gruppen häufig lediglich aus ein oder zwei Personen bestanden. Ein wesentliches 
verbindendes Element zwischen den Beschäftigten an Schulen und Studienseminaren ist – 
unabhängig von der Schulform - die Zugehörigkeit zur Statusgruppe. Daher soll künftig die 
Wahl und Bildung der Schulpersonalräte, der Auszubildendenpersonalräte und der Stufen-
vertretungen nach dem Gruppenprinzip des § 5 Abs. 1 durchgeführt und auf der Ebene der 
Stufenvertretungen das Fachgruppenprinzip aufgegeben werden. 
 
Zu Nummer 35 (§ 94): 
 
Redaktionelle Anpassung an den Beschluss der Landesregierung vom 4. November 2008 
(SVBl. 2009, S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren erfolgt. 
 
Zu Nummer 36 (§ 95): 
 
Redaktionelle Anpassung an den Beschluss der Landesregierung vom 4. November 2008 
(SVBl. 2009, S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren erfolgt. 
 
Zu Nummer 37 (§ 96): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Folgeänderung zu Nummer 34 (Streichung § 93). 
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Zu Buchstabe b: 
 
Folgeänderung zu Buchstabe a. 
 
Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa: 
 
Redaktionelle Anpassung an den Beschluss der Landesregierung vom 4. November 2008 
(SVBl. 2009, S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren erfolgt. 
 
Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe bb: 
 
Folgeänderung zu Nummer 34 (Streichung § 93). 
 
Nach Streichung der Fachgruppen ist künftig bei der Wahl und Bildung der 
Auszubildendenpersonalräte ebenfalls § 5 Abs. 1 anzuwenden. Die 
Auszubildendenpersonalräte bestehen nur aus der Gruppe der Beamtinnen und Beamten, 
da der Vorbereitungsdienst entweder im Beamtenverhältnis auf Widerruf (§ 4 Abs. 1 NBG) 
oder in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (§ 4 Abs. 3 NBG) abgeleistet wird 
und die Beschäftigten in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 5 Abs. 2 
Satz 2 zur Gruppe der Beamtinnen und Beamten gerechnet werden. Bei den Wahlen zu den 
Stufenvertretungen wählen die zur Ausbildung Beschäftigten ebenfalls zur Gruppe der Be-
amtinnen und Beamten. 
 
Zu Buchstabe d: 
 
Redaktionelle Anpassung an die neue beamtenrechtliche Laufbahnsystematik(§ 13 Abs. 2 
Nr. 5 NBG) und an den Beschluss der Landesregierung vom 4. November 2008 (SVBl. 2009, 
S. 34), dass die Ausbildung der Lehrkräfte in Studienseminaren erfolgt. 
 
Zu Nummer 38 (§ 98): 
 
Folgeänderung zu Nummer 34 (Streichung § 93). 
 
Zu Nummer 39 (§ 100): 
 
Die Änderung ist aufgrund der veränderten Schullandschaft erforderlich. Bisher waren Per-
sonalversammlungen an Schulen ab 14 Uhr oder während der unterrichtsfreien Zeit zulässig. 
Die Regelung ist 1979 in das Gesetz aufgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt war die 
Zeit nach 14 Uhr in der Regel unterrichtsfrei. Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl 
von Ganztagsschulen (aktuell ca. 1.700) und der Rhythmisierung des Unterrichts ist die Vor-
schrift an die veränderte Schulwirklichkeit anzupassen. Künftig sollen die Personalversamm-
lungen regelmäßig in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 
 
Zu Nummer 40 (§ 101): 
 
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa: 
 
Ausgenommen von der Mitbestimmung des Personalrats war nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 (alt) 
bisher die Ernennung in ein Beamtenverhältnis, das nach Ablegen der Laufbahnprüfung auf-
grund von Rechtsvorschriften endet (§ 30 Abs. 4 NBG). Die Regelung bezog sich auf Beam-
tenverhältnisse auf Widerruf, die zum Zweck eines von Referendarinnen und Referendaren 
oder Anwärterinnen und Anwärtern zu leistenden Vorbereitungsdienstes begründet werden 
(§ 4 NBG). 
 
Während die Ausnahme im allgemeinen Teil entfällt, soll die Regelung für die Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst beibehalten werden. Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für 
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Lehrkräfte ist ein Massengeschäft mit speziellen Zulassungsvoraussetzungen und einem 
zeitlich knappen Online-Bewerbungsverfahren, um die Einstellungen fristgerecht zum 
Schul(halb)jahrsbeginn zu gewährleisten. Zudem ist der Vorbereitungsdienst für die Lehräm-
ter Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes außerhalb des öffentlichen Dienstes, so 
dass die Bewerberinnen und Bewerber grundsätzlich ein subjektives Recht auf Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst nach Art. 12 GG haben. 
 
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb: 
 
Auch für den Schulbereich soll künftig die allgemeine Regelung zur Mitbestimmung bei Um-
setzungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Nr. 8 gelten. § 101 Abs. 1 Nr. 4 soll daher 
gestrichen werden. 
 
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc: 
 
Folgeänderung zu Doppelbuchstaben aa und bb. 
 
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe dd: 
 
Es wird klargestellt, dass neben den Entscheidungen der Konferenzen auch die der Bil-
dungsgangs- und Fachgruppen an den berufsbildenden Schulen (§ 35 a NSchG) und des 
Schulvorstands (§ 38 a NSchG) nicht beteiligungspflichtig sind, da die Entscheidungen ent-
weder von allen Beschäftigten oder durch gewählte Vertreter getroffen werden. Durch den 
Zusatz „Absatz 3 Nr. 2 bleibt unberührt“ wird verdeutlicht, dass die neu eingefügte Nummer 2 
in Absatz 3 von dieser Regelung ausgenommen ist (vgl. nachfolgende Begründung zu Buch-
stabe b Doppelbuchstabe aa). 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa: 
 
Künftig sind auch die Anträge des Schulvorstands an die Schulbehörde auf Genehmigung 
einer besonderen Ordnung nach § 23 NSchG (§ 38 a Abs. 3 Nr. 4 NSchG) und auf Geneh-
migung von Schulversuchen nach § 22 NSchG (§ 38 a Abs. 3 Nr. 13 NSchG) 
benehmensherstellungspflichtig. Mit beiden Anträgen sind organisatorische Veränderungen 
verbunden, die sich auf Lehrkräfte und nichtlehrendes Personal auswirken, so dass bereits 
der durch die Schule gestellte Antrag der Benehmensherstellung unterliegen soll. 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb: 
 
Folgeänderung zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa. 
 
Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe dd: 
 
In der bisherigen Nummer 3 war geregelt, dass bei Ablehnung von Anträgen auf Sonderur-
laub oder auf Arbeitsbefreiung § 75 - Benehmensherstellung – Anwendung findet mit der 
Maßgabe, dass § 76 Abs. 4 keine Anwendung findet (keine Entscheidung der übergeordne-
ten Behörde). Da die Ablehnung von Anträgen auf Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung künftig 
mitbestimmungspflichtig nach § 65 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 2 Nr. 16 ist, wird die Sonderrege-
lung für die Schulen in Absatz 3 gestrichen und in Absatz 7 neu gefasst (vgl. Buchstabe d).  
 
Während Kooperationsverträge mit Arbeitnehmerüberlassung mitbestimmungspflichtig sind, 
werden Kooperationsverträge ohne Arbeitnehmerüberlassung nicht vom Tatbestand des 
§ 66 Abs. 1 Nr. 14 erfasst. Das wesentliche Unterscheidungskriterium ist die Arbeitsnehmer-
überlassung (Überlassung von Arbeitnehmern durch ihren Arbeitgeber (Verleiher - Koopera-
tionspartner) zur Arbeitsleistung an Dritte (Entleiher - Schule)), bei der das arbeitsrechtliche 
Direktionsrecht bei dem Entleiher liegt. 
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beruflichen Ausbildung für eine 
Arbeitnehmertätigkeit befinden, und 
die in § 4 Abs. 2 genannten 
Beschäftigten.  
 

beruflichen Ausbildung für eine 
Arbeitnehmertätigkeit befinden, die 
dienstordnungsmäßigen 
Angestellten der Träger der 
Sozialversicherung und ihrer 
Verbände und die in § 4 Abs. 2 
genannten Beschäftigten.  
 

§ 9 
Schweigepflicht 
 

§ 9 
Schweigepflicht 
 

  

(1) Personen, die Aufgaben oder 
Befugnisse nach diesem Gesetz 
wahrnehmen oder wahrgenommen 
haben, müssen über die ihnen dabei 
bekannt gewordenen 
Angelegenheiten und Tatsachen 
Stillschweigen bewahren, soweit 
diese nicht offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. 
  

(1) unverändert 
 

  

(2) 1Die Schweigepflicht besteht 
nicht für die Mitglieder der jeweils 
zuständigen Personalvertretungen 
untereinander sowie gegenüber der 
zuständigen Schwerbehinderten-
vertretung; sie entfällt ferner 
gegenüber den vorgesetzten 
Dienststellen, den bei ihnen 
gebildeten Stufenvertretungen nach 

(2) 1Die Schweigepflicht besteht 
nicht für die Mitglieder der jeweils 
zuständigen Personalvertretungen 
untereinander sowie gegenüber der 
zuständigen 
Schwerbehindertenvertretung; sie 
entfällt ferner gegenüber den 
vorgesetzten Dienststellen, den bei 
ihnen gebildeten Stufenvertretungen 

Zu Nummer 3 (§ 9 Abs. 2): 
 
Korrektur eines Redaktionsversehens. 
Die Einschränkung der Ausnahme von 
der Schweigepflicht ist in § 60 Abs. 2 
Satz 2 und 3 geregelt. 

ok 
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diesem Gesetz und nach dem 
Neunten Buch des Sozialgesetz-
buchs (SGB IX) sowie der 
Einigungsstelle, wenn diese Stellen 
von der Personalvertretung 
angerufen worden sind. 2§ 60 Abs. 2 
Satz 2 bleibt unberührt.  
 

nach diesem Gesetz und nach dem 
Neunten Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB IX) sowie 
der Einigungsstelle, wenn diese 
Stellen von der Personalvertretung 
angerufen worden sind. 2§ 60 Abs. 2 
Satz 2 und 3 bleibt unberührt.  
 

§ 11 
Wahlberechtigung 
 

§ 11 
Wahlberechtigung 
 

  

(1) Wahlberechtigt sind  
1. alle Beschäftigten im Sinne des 

§ 4 Abs. 1,  
2. Beschäftigte im Sinne des § 4 

Abs. 2, die am Wahltag 
mindestens seit einem Monat in 
der Dienststelle tätig sind, sowie  

3. Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis 
aufgrund tariflicher Bestimmung 
wegen Unterbrechung der 
Arbeiten ohne besondere 
Kündigung beendet worden ist 
und die Anspruch auf 
Wiedereinstellung haben.  

 

(1) unverändert 
 

  

(2) 1Sind Wahlberechtigte in 
mehreren Dienststellen im Sinne des 
§ 6 beschäftigt, so kann das 
Wahlrecht nur in der Dienststelle 

(2) unverändert 
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ausgeübt werden, in der sie 
überwiegend beschäftigt sind. 2Bei 
gleichem Umfang der Beschäftigung 
entscheidet die oder der 
Beschäftigte, in welcher Dienststelle 
sie oder er das Wahlrecht ausübt.  
 

(3) 1Wer sich im Vorbereitungsdienst 
oder in einer sonstigen 
Berufsausbildung befindet, ist bei 
seiner Ausbildungsbehörde 
wahlberechtigt. 2Die Ministerien 
werden ermächtigt, durch 
Verordnung für ihren 
Geschäftsbereich anstelle der 
Ausbildungsbehörde eine andere 
Dienststelle zu bestimmen, wenn 
dies wegen der besonderen 
Verhältnisse in dem Dienstzweig 
erforderlich ist.  
 

(3) unverändert 
 

  

(4) 1Das Wahlrecht in der 
Dienststelle erlischt, wenn  
1. eine Abordnung,  
2. eine Beurlaubung oder  
3. eine Zuweisung nach § 20 des 

Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG) oder einer 
entsprechenden tarifrechtlichen 
Regelung  

 

(4) 1Das Wahlrecht in der 
Dienststelle erlischt, wenn  
1. unverändert  
2. eine Beurlaubung_____,  
3. eine Zuweisung nach § 20 des 

Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG) oder einer 
entsprechenden tarifrechtlichen 
Regelung oder 

4. eine Personalgestellung 

Zu Nummer 4 (§ 11): 
 
Zu Buchstaben a und c: 
 
Nach Sinn und Zweck der Regelungen 
sind Zuweisungen und 
Personalgestellungen hinsichtlich der 
Wahlberechtigung gleich zu behandeln. 
Die Absätze 4 und 6 sind daher 

ok 
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länger als drei Monate gedauert hat 
und zu diesem Zeitpunkt feststeht, 
dass die oder der Beschäftigte nicht 
innerhalb von weiteren sechs 
Monaten an die bisherige 
Dienststelle zurückkehrt. 2Satz 1 gilt 
beim Wechsel der überwiegenden 
Beschäftigung nach Absatz 2 Satz 1 
entsprechend. 3Bei Altersteilzeit im 
Blockmodell erlischt das Wahlrecht 
mit Beginn der Freistellungsphase. 
 

länger als drei Monate gedauert hat 
und zu diesem Zeitpunkt feststeht, 
dass die oder der Beschäftigte nicht 
innerhalb von weiteren sechs 
Monaten an die bisherige 
Dienststelle zurückkehrt. 2Satz 1 gilt 
beim Wechsel der überwiegenden 
Beschäftigung nach Absatz 2 Satz 1 
entsprechend. 3 Satz 1 gilt nicht bei 
einer Zuweisung oder 
Personalgestellung zu einer 
Einrichtung außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes. 4 Bei Altersteilzeit im 
Blockmodell erlischt das Wahlrecht 
mit Beginn der Freistellungsphase. 
 

hinsichtlich der Personalgestellungen zu 
ergänzen.  
 
Bei Zuweisungen und 
Personalgestellungen zu Einrichtungen 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes soll ausnahmsweise das 
Wahlrecht bei der zuweisenden oder 
gestellenden Dienststelle erhalten 
bleiben. In diesen Fällen gehören die 
Beschäftigten rechtlich zwar weiterhin 
zu ihrer Stammdienststelle, sind jedoch 
personalvertretungsrechtlich 
Beschäftigte ihrer neuen 
Beschäftigungsstelle, in die sie 
eingegliedert sind. Da ein 
Doppelwahlrecht dem Grundsatz 
widerspricht, dass der Personalrat einer 
Dienststelle nur von denjenigen zu 
wählen ist, die in dieser Dienststelle 
beschäftigt sind, ist bisher auch in 
diesen Fällen kein Doppelwahlrecht 
vorgesehen. Zur Lösung des Problems 
ist nach § 79 Abs. 7 bei Entscheidungen 
der Stammdienststelle ausnahmsweise 
der Personalrat der 
Beschäftigungsdienststelle zuständig, 
obwohl er nach der Aufbauorganisation 
der entscheidenden Körperschaft nicht 
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partnerschaftlich zugeordnet ist. 
Problematisch sind jedoch die Fälle, in 
denen in der Beschäftigungsdienststelle 
kein Personalrat im Sinne dieses 
Gesetzes besteht. In diesen Fällen soll 
daher ausnahmsweise das Wahlrecht 
bei der Stammdienststelle bestehen 
bleiben.  
 
Zu Buchstabe b: 
 
Redaktionelle Anpassung an die 
Aussetzung der Wehrpflicht. 
 

(5) Das Wahlrecht erlischt nicht bei  
1. der Einberufung zum 

Grundwehr- oder Zivildienst,  
2. der Inanspruchnahme von 

Urlaub aus familiären Gründen 
(§ 62 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes - NBG -) oder 
Elternzeit bis zu insgesamt drei 
Jahren.  

 

(5) Das Wahlrecht erlischt nicht bei 
_____________________________
_____________________________
____________der Inanspruchnahme 
von Urlaub aus familiären Gründen 
(§ 62 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes – NBG –) oder 
Elternzeit bis zu insgesamt drei 
Jahren. 

 ok 

(6) Wer zu einer Dienststelle im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
abgeordnet oder nach § 20 
BeamtStG oder einer 
entsprechenden tarifrechtlichen 
Regelung zugewiesen ist, wird in ihr 

(6) Wer zu einer Dienststelle im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
abgeordnet oder nach § 20 
BeamtStG oder einer 
entsprechenden tarifrechtlichen 
Regelung zugewiesen ist     oder in 

 ok 
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4. Beschäftigte im Sinne des §4 
Abs. 2. 

 Die im §11 Abs. 3 genannten 
Beschäftigten sind nicht in eine 
Stufenvertretung (§47) oder 
einen Gesamtpersonalrat (§49) 
wählbar. 

 

4. Beschäftigte im Sinne des §4 
Abs. 2. 

 Die im §11 Abs. 3 genannten 
Beschäftigten sind nicht in eine 
Stufenvertretung (§47) oder 
einen Gesamtpersonalrat (§49) 
wählbar. 

 Beschäftigte,die ungeachtet 
einer Zuweisung oder 
Personalgestellung nach §11 
Abs. 4 Satz 3 das Wahlrecht 
bei Ihrer Stammdienststelle 
behalten, sind dort nicht 
wählbar. 

 

 Den Zusatz sehen wir kritisch. Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum dieser 
Personenkreis einerseits sein 
Wahlrecht behalten darf, andererseits 
aber nicht mehr selbst wählbar sein 
soll. Bei kurzfristigen Abordnungen 
würde dies u.U. zu einem Problem 
führen. 

(3) Nicht wählbar sind Beschäftigte, 
die infolge strafgerichtlicher 
Verurteilung die Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, nicht besitzen.  
 

(3) unverändert 
 

  

§ 14 
Gruppenvertretung 
 

§ 14 
Gruppenvertretung 
 

  

(1) Der Wahlvorstand errechnet die 
Verteilung der Sitze auf die Gruppen 
nach dem Höchstzahlverfahren.  
 
 
 

(1) unverändert  
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(2) 1Sind in der Dienststelle 
Angehörige verschiedener Gruppen 
beschäftigt, so muss jede Gruppe in 
einem aus mehreren Mitgliedern 
bestehenden Personalrat 
entsprechend ihrer Stärke vertreten 
sein. 2Jede Gruppe erhält jedoch 
mindestens einen Sitz, in 
Personalvertretungen mit mehr als 
neun Mitgliedern mindestens zwei 
Sitze. 3Gehören einer Gruppe in der 
Regel nicht mehr als fünf 
Beschäftigte an, so erhält sie 
abweichend von Satz 2 nur dann 
eine Vertretung, wenn sie 
mindestens ein Zwanzigstel der 
Beschäftigten der Dienststelle 
umfasst. 4Entfällt auf eine Gruppe 
kein Sitz und findet Gruppenwahl 
statt, so kann sich jede oder jeder 
Angehörige dieser Gruppe durch 
Erklärung gegenüber dem 
Wahlvorstand einer anderen Gruppe 
anschließen.  
 

(2) 1Sind in der Dienststelle 
Angehörige verschiedener Gruppen 
beschäftigt, so muss jede Gruppe in 
einem aus mehreren Mitgliedern 
bestehenden Personalrat 
entsprechend ihrer Stärke vertreten 
sein. 2Jede Gruppe erhält jedoch 
mindestens einen Sitz, in 
Personalvertretungen mit mehr als 
neun Mitgliedern mindestens zwei 
Sitze. 3Gehören einer Gruppe in der 
Regel nicht mehr als fünf 
Beschäftigte an, so erhält sie 
abweichend von Satz 2 nur dann 
eine Vertretung, wenn sie 
mindestens ein Zwanzigstel der 
Beschäftigten der Dienststelle 
umfasst. 4Erhält eine Gruppe 
keinen Sitz, entfällt die 
Gruppenwahl. 
 

Zu Nummer 6 (§ 14): 
 
Redaktionelle Anpassung, da es nach 
der Streichung der Fachgruppen (§ 93) 
mit Ausnahme des Hochschulbereichs (§ 
105) nur noch zwei Gruppen 
(Beamtinnen und Beamte sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) 
gibt. 

ok 

(3) 1Macht eine Gruppe von ihrem 
Recht, im Personalrat vertreten zu 
sein, keinen Gebrauch, so verliert 
sie bis zur nächsten Wahl des 
Personalrats ihren Anspruch auf 
Vertretung. 2Die auf die Gruppe 

(3) 1Macht eine Gruppe von ihrem 
Recht, im Personalrat vertreten zu 
sein, keinen Gebrauch, so verliert sie 
bis zur nächsten Wahl des 
Personalrats ihren Anspruch auf 
Vertretung. 2Die auf diese Gruppe 

 ok 
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entfallenden Sitze werden auf die 
anderen Gruppen entsprechend 
ihrer Stärke verteilt.  
 

entfallenden Sitze erhält die 
andere Gruppe.  
 

(4) Die Verteilung der Sitze des 
Personalrats auf die Gruppen kann 
abweichend von den Absätzen 2 und 
3 vorgenommen werden, wenn die 
Angehörigen jeder Gruppe dies vor 
der Wahl in getrennter und geheimer 
Abstimmung beschließen.  
 

(4) unverändert  
 

  

§ 31 
Beschlüsse des Personalrats 
 

§ 31 
Beschlüsse des Personalrats 
 

  

(1) Der Personalrat oder die 
Vertretung einer Gruppe ist nur 
beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl anwesend ist.  
 

(1) Der Personalrat oder die 
Vertretung einer Gruppe ist nur 
beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist; Stellvertretung durch 
Ersatzmitglieder ist zulässig. 
 

Zu Nummer 7 (§ 31 Abs. 1): 
 
Die Anknüpfung an die gesetzliche 
Mitgliederzahl soll gestrichen werden, 
weil sie die negative Folge hat, dass 
Personalräte mit einer geringeren 
Mitgliederzahl entweder immer oder 
häufig schon bei Verhinderung eines 
Mitgliedes beschlussunfähig sind. Die 
Formulierung ist im parlamentarischen 
Verfahren bei der Novelle 1994 in den 
Gesetzestext aufgenommen worden. 
Aus den Gesetzesmaterialien ist nicht 
ersichtlich, dass diese Wirkung 
beabsichtigt war. Eine vergleichbare 

ok 
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Regelung enthält weder das 
Bundespersonalvertretungsgesetz noch 
ein anderes 
Landespersonalvertretungsgesetz. Der 
Personalrat soll daher - wie beim Bund 
und den anderen Ländern - bei 
Anwesenheit der Hälfte seiner 
Mitglieder beschlussfähig sein. 
 

(2) 1Beschlüsse werden mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 
2Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. 
3Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt.  
 

(2) unverändert 
 

  

(3) 1Ein Mitglied des Personalrats 
darf während der Beratung und 
Entscheidung nicht anwesend sein, 
wenn durch eine Angelegenheit 
seine besonderen Interessen berührt 
werden. 2Dies gilt auch, wenn 
besondere Interessen von 
Angehörigen im Sinne des § 20 Abs. 
5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Bundes oder einer vom Mitglied kraft 
Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen Person berührt werden.  

(3) unverändert  
 

  



              - 15 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

 

§ 32 
Beschlussfassung in gemeinsamen 
Angelegenheiten und 
Gruppenangelegenheiten 
 

§ 32 
Beschlussfassung in gemeinsamen 
Angelegenheiten und 
Gruppenangelegenheiten 

  

(1) Über die Angelegenheiten der 
Beschäftigten wird von den 
Mitgliedern des Personalrats 
gemeinsam beraten und 
beschlossen.  
 

(1) unverändert  
 

  

(2) 1Über Angelegenheiten, die nur 
die Angehörigen einer Gruppe 
betreffen, darf der Personalrat nicht 
gegen den Willen der Mehrheit der 
Vertretung dieser Gruppe 
beschließen. 2In diesem Fall bindet 
die Entscheidung der Mehrheit der 
Gruppenvertretung den Personalrat. 
 

(2) unverändert   

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für 
Angelegenheiten, die die 
Angehörigen zweier Gruppen 
betreffen.  
 

(3) wird gestrichen 
 

Zu Nummer 8 (§ 32 Abs. 3): 
 
Redaktionelle Anpassung, da es nach 
der Streichung der Fachgruppen (§ 93) 
mit Ausnahme des Hochschulbereichs (§ 
105) nur noch zwei Gruppen 
(Beamtinnen und Beamte sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) 
gibt. 
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§ 37 
Kosten 
 

§ 37 
Kosten 
 

  

(1) 1Die durch die Tätigkeit des 
Personalrats entstehenden 
notwendigen Kosten trägt die 
Dienststelle nach Maßgabe des 
Haushaltsplans. 2Kosten, die der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
an den in § 40 genannten 
Veranstaltungen entstehen, sind 
erstattungsfähig, soweit diese 
Kenntnisse vermitteln, die für die 
Tätigkeit im Personalrat erforderlich 
sind. 
 
 

(1) unverändert  
 

  

(2) 1Für Reisen, die Mitglieder des 
Personalrats in Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben machen, 
gelten die Vorschriften des 
Reisekostenrechts entsprechend. 
2Die Reisen sind der Dienststelle 
vorher anzuzeigen. 
 

(2) 1Mitglieder des Personalrats 
erhalten bei Reisen, die sie in 
Erfüllung ihrer Aufgaben machen, 
Reisekostenvergütungen 
entsprechend § 84 NBG. 2Die 
Reisen sind der Dienststelle vorher 
anzuzeigen.  

Zu Nummer 9 (§ 37): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Die Änderung des Absatzes 2 dient der 
Anpassung an die aktuelle Rechtslage. 
 

Wir wehren uns dagegen, dass bei 
Dienstreisen eine Höchstgrenze oder 
eine Pauschale festgelegt werden 
kann. Wenn jemand auf eine 
Dienstreise geschickt wird, hat der 
Arbeitgeber dies auch in Gänze zu 
bezahlen. 

(3) Für Mitglieder des Personalrats 
gelten die beamtenrechtlichen 
Bestimmungen über den Ersatz von 
Sachschaden entsprechend.  

(3) unverändert 
 

  



              - 17 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

 

(4) Für die Sitzungen, die 
Sprechstunden und die laufende 
Geschäftsführung hat die 
Dienststelle in erforderlichem 
Umfang Räume, den 
Geschäftsbedarf und Büropersonal 
zur Verfügung zu stellen.  
 

(4) unverändert 
 

  

(5) Dem Personalrat sind in jeder 
Dienststelle geeignete Plätze für 
Bekanntmachungen und Anschläge 
zur Verfügung zu stellen.   
 

(5) 1Dem Personalrat sind in jeder 
Dienststelle geeignete Plätze für 
Bekanntmachungen und Anschläge 
zur Verfügung zu stellen.  2Der 
Personalrat kann 
Bekanntmachungen auch in 
einem von der Dienststelle bereits 
eingerichteten Intranet oder einem 
anderen zwischen Personalrat 
und Dienststelle vereinbarten 
elektronischen Medium 
veröffentlichen lassen. 
 

Zu Buchstabe b: 
 
Die inzwischen bestehenden 
Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnik sollen auch für 
die Bekanntmachungen des 
Personalrats genutzt werden können 
(Absatz 5). 

ok 

§ 42 
Personalversammlung 
 

§ 42 
Personalversammlung 
 

  

(1) 1Die Personalversammlung 
besteht aus den Beschäftigten der 
Dienststelle. 2Die 
Personalversammlung ist nicht 
öffentlich. 3Der Personalrat 
bestimmt, welches Mitglied die 

(1) unverändert  
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Personalversammlung leitet.  
 
(2) 1Kann nach den räumlichen oder 
dienstlichen Verhältnissen eine 
gemeinsame Versammlung aller 
Beschäftigten nicht stattfinden, so 
sind Teilversammlungen abzuhalten. 
2Darüber hinaus sind 
Teilversammlungen nur zulässig, 
wenn Angelegenheiten behandelt 
werden sollen, die sich für eine 
Personalversammlung aller 
Beschäftigten nicht eignen, oder 
wenn die Teilversammlung eine 
Personalversammlung entbehrlich 
macht. 
 
 
 

(2) unverändert 
 

  

(3) 1Innerhalb einer 
Gesamtdienststelle sind 
gemeinsame 
Personalversammlungen der 
Stammdienststelle und der 
verselbständigten Dienststellen nach 
§ 6 Abs. 3 nur zulässig, wenn 
Angelegenheiten zu behandeln sind, 
die die Gesamtdienststelle als 
Einheit oder die Beschäftigten in 
ihrer Gesamtheit betreffen. 2Die 
Personalräte bestimmen, welches 

(3) 1Innerhalb einer 
Gesamtdienststelle sind 
gemeinsame 
Personalversammlungen der 
Stammdienststelle und der 
verselbständigten Dienststellen nach 
§ 6 Abs. 3 nur zulässig, wenn 
Angelegenheiten zu behandeln sind, 
die die Gesamtdienststelle als 
Einheit oder die Beschäftigten in 
ihrer Gesamtheit betreffen. 2Die 
Einberufung erfolgt durch den 

Zu Nummer 10 (§ 42 Abs. 3): 
 
Die Änderung berücksichtigt die 
Bedeutung des Gesamtpersonalrats für 
die Gesamtdienststelle. 

ok 
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Mitglied die gemeinsame 
Personalversammlung leitet.  
 

Gesamtpersonalrat, er bestimmt, 
welches Mitglied die gemeinsame 
Personalversammlung leitet. 
 

§ 47 
Wahl und Zusammensetzung der 
Stufenvertretungen 
 

§ 47 
Wahl und Zusammensetzung der 
Stufenvertretungen 
 

  

(1) Für den Geschäftsbereich 
mehrstufiger Verwaltungen werden 
bei den Mittelbehörden 
Bezirkspersonalräte, bei den 
obersten Dienstbehörden 
Hauptpersonalräte gebildet 
(Stufenvertretungen). 
 
 
 
 

(1) unverändert  
 

  

(2) 1Die Mitglieder des 
Bezirkspersonalrats werden von den 
zum Geschäftsbereich der 
Mittelbehörde, die Mitglieder des 
Hauptpersonalrats von den zum 
Geschäftsbereich der obersten 
Dienstbehörde gehörenden 
Beschäftigten gewählt. 2Soweit bei 
Mittelbehörden die 
Personalangelegenheiten der 
Beschäftigten zum Geschäftsbereich 

(2) 1Die Mitglieder des 
Bezirkspersonalrats werden von den 
zum Geschäftsbereich der 
Mittelbehörde, die Mitglieder des 
Hauptpersonalrats von den zum 
Geschäftsbereich der obersten 
Dienstbehörde gehörenden 
Beschäftigten gewählt. 2Soweit bei 
nachgeordneten Behörden die 
Personalangelegenheiten der 
Beschäftigten zum Geschäftsbereich 

Zu Nummer 11 (§ 47): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Redaktionelle Anpassung im Hinblick auf 
die inzwischen weitgehend zweistufige 
Organisation der Landesverwaltung. 
 

ok 
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verschiedener oberster 
Dienstbehörden gehören, sind diese 
Beschäftigten für den 
Hauptpersonalrat bei der jeweils 
zuständigen obersten Dienstbehörde 
wahlberechtigt.  
 

verschiedener oberster 
Dienstbehörden gehören, sind diese 
Beschäftigten für den 
Hauptpersonalrat bei der jeweils 
zuständigen obersten Dienstbehörde 
wahlberechtigt.  

(3) Die Stufenvertretungen bestehen 
bei in der Regel  
bis zu 3000 Beschäftigten aus  7   Mitgliedern,  
3001 bis 5000 Beschäftigten aus  9   Mitgliedern,  
5001 und mehr Beschäftigten aus  11   Mitgliedern. 
 

(3) unverändert 
 

  

(4) 1Für die Wahl und 
Zusammensetzung der 
Stufenvertretungen gelten die §§ 10 
bis 12, 14 Abs. 1, 2 Sätze 1, 3 und 4, 
Abs. 3 und 4 sowie die §§ 15 bis 21 
entsprechend. 2§ 12 Abs. 2 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 gilt nur für die 
Dienststelle, bei der die 
Stufenvertretung zu errichten ist. 3In 
den Stufenvertretungen erhält jede 
Gruppe mindestens einen Sitz. 4Eine 
Personalversammlung zur 
Bestellung des Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstandes findet nicht 
statt. 5An ihrer Stelle bestellt die 
Dienststelle, bei der die 
Stufenvertretung zu errichten ist, den 
Wahlvorstand.  

(4) 1Für die Wahl und 
Zusammensetzung der 
Stufenvertretungen gelten die §§ 10 
bis 12, 14 Abs. 1, 2 Sätze 1, 3 und 4, 
Abs. 3 und 4 sowie die §§ 15 bis 21 
entsprechend. 2§ 12 Abs. 2 Satz 1 
Nrn. 1 und 2 gilt nur für die 
Dienststelle, bei der die 
Stufenvertretung zu errichten ist. 3§ 
12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt nur für 
den Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstand. 4In den 
Stufenvertretungen erhält jede 
Gruppe mindestens einen Sitz. 5Eine 
Personalversammlung zur 
Bestellung des Bezirks- oder 
Hauptwahlvorstandes findet nicht 
statt. 6An ihrer Stelle bestellt die 

 
Zu Buchstabe b: 
 
Im Zusammenhang mit der Einfügung 
des § 12 Abs. 2 Nr. 3 durch das Gesetz 
vom 2. März 1994 ist die Folgeänderung 
des § 47 Abs. 4 versäumt worden, so 
dass die Wahlvorstände der 
Dienststellen, bei denen die 
Stufenvertretungen zu errichten sind, 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind. Die Wahlvorstände dieser 
Dienststellen können das Wahlergebnis 
für die Stufenvertretungen aber ebenso 
wenig beeinflussen wie die 
Wahlvorstände aller anderen 
Dienststellen des Geschäftsbereichs. 

ok 
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 Dienststelle, bei der die 
Stufenvertretung zu errichten ist, den 
Wahlvorstand. 
  

Um dem Anschein einer möglichen 
Wahlbeeinflussung vorzubeugen, 
müssen daher stattdessen die 
Mitglieder der Wahlvorstände der 
jeweiligen Stufenvertretungen 
ausgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 

(5) 1Werden in einer Verwaltung die 
Personalräte und Stufenvertretungen 
gleichzeitig gewählt, so führen die 
bei den Dienststellen bestehenden 
Wahlvorstände die Wahlen der 
Stufenvertretungen im Auftrage des 
Bezirks- oder Hauptwahlvorstandes 
durch. 2Andernfalls bestellen auf 
sein Ersuchen die Personalräte 
oder, wenn solche nicht bestehen, 
die Dienststellen die örtlichen 
Wahlvorstände für die Wahl der 
Stufenvertretungen.  
 

(5) unverändert   

§ 51 
Zusammensetzung 
 
 

§ 51 
Zusammensetzung 
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(1) 1Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung besteht in 
Dienststellen mit in der Regel 
   5 bis 20 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus  1 
Mitglied,  
  21 bis 50 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus  3 
Mitgliedern,  
  51 bis 150 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus  5 
Mitgliedern,  

151 bis 300 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus  7 
Mitgliedern.  
2Die Zahl der Mitglieder erhöht sich 
in Dienststellen mit mehr als 300 
Wahlberechtigten um je zwei für je 
weitere angefangene 300 
Wahlberechtigte.  
 

(1)  1Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung besteht in 
Dienststellen mit in der Regel 
   5 bis 20 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus 1 
Mitglied 
  21 bis   40 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus 3 
Mitgliedern, 
  41 bis 100 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus 5 
Mitgliedern, 
101 bis 200 jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
aus 7 
Mitgliedern. 
2Die Zahl der Mitglieder erhöht sich 
in Dienststellen mit mehr als 200 
jugendlichen Beschäftigten und 
Auszubildenden um je zwei für je 
weitere angefangene 300 
jugendliche Beschäftigte und 
Auszubildende. 
 

Zu Nummer 12 (§ 51 Abs. 1): 
 
Zur Stärkung der Vertretung der 
jugendlichen Beschäftigten und der 
Auszubildenden soll die Mitgliederzahl 
der Vertretungen moderat erhöht 
werden. 

Betrifft uns nicht 

(2) 1Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung soll sich 
aus Angehörigen der verschiedenen 
Beschäftigungsarten 

(2) unverändert  
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zusammensetzen. 2In einer aus 
mehreren Mitgliedern bestehenden 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretung sind 
Frauen und Männer entsprechend 
ihrem Anteil an den jugendlichen 
Beschäftigten und Auszubildenden 
der Dienststelle nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften zu 
berücksichtigen; der Wahlvorstand 
errechnet die Verteilung der Sitze 
auf Frauen und Männer nach dem 
Höchstzahlverfahren.  
 
 
 
 
 
 
fehlt § 56a Gesamtjugend- und  

Auszubildendenvertretungen 
 
(1) 1Besteht in einer Dienststelle 
ein Gesamtpersonalrat und 
gehören mehr als einer 
Dienststelle in der Regel 
mindestens fünf in § 50 Abs. 1 
genannte Beschäftigte an, ist eine 
Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung zu 

Zu Nummer 13 (§ 56 a): 
 
Zur Verbesserung der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung in 
Gesamtdienststellen wird die Bildung 
einer Jugend- und 
Auszubildendenvertretung auf der 
Ebene des Gesamtpersonalrates 
vorgesehen (Absatz 1). Da eine direkte 
Wahl (alle zwei Jahre) mit erheblichem 

Betrifft uns nciht 
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bilden. 2In die Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung 
entsendet jede Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ein 
Mitglied für die Dauer ihrer 
Amtszeit. 3Für den Fall, dass ein 
Mitglied ausscheidet oder 
zeitweilig verhindert ist, sollen 
Ersatzmitglieder bestellt werden. 
4Besteht im Bereich der 
Gesamtdienststelle nur eine 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, nimmt 
diese auch die Aufgaben und 
Befugnisse der Gesamtjugend- 
und Auszubildendenvertretung 
wahr. 
 
 
 

Aufwand verbunden wäre und dem 
Bestreben nach Vereinfachung des 
Wahlverfahrens in Dienststellen mit 
wenigen Wahlberechtigten durch die 
2007 eingeführte Wahlversammlung 
zuwider laufen würde, soll jede Jugend- 
und Auszubildendenvertretung der 
Gesamtdienststelle ein Mitglied in die 
Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung entsenden. 
 
   
 
 

fehlt (2) 1Besteht die Gesamtjugend- 
und Auszubildendenvertretung 
aus mehr als einem Mitglied wählt 
sie aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden oder eine 
Vorsitzende und eine Vertreterin 
oder einen Vertreter. 2§ 53 Abs. 2 
und 3 und § 54 gelten 
entsprechend.  
 

Absatz 2 regelt den Vorsitz, die 
entsprechende Anwendung 
derBestimmungen über die 
Geschäftsführung (§ 53 Abs. 2 und 3) 
und die Aufgaben und Befugnisse der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Betrifft uns nicht 

fehlt (3) Für die Zusammenarbeit mit Für die Zusammenarbeit mit dem  
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dem Gesamtpersonalrat gilt § 56 
entsprechend. 
 

Gesamtpersonalrat sollen die 
Regelungen zur Zusammenarbeit der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung 
mit dem Personalrat entsprechend 
gelten. 
 

§ 57 
Teilnahme der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung an 
Sitzungen der Stufenvertretungen 
und des Gesamtpersonalrats 
 

§ 57 
Teilnahme der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung an 
Sitzungen der Stufenvertretungen 
__________________________ 

  

(1) 1Zu den Sitzungen von 
Stufenvertretungen, in denen 
Angelegenheiten im Sinne des § 56 
Abs. 2 verhandelt werden, ist die 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
einzuladen, die von der 
Angelegenheit betroffen ist. 2Ist eine 
Angelegenheit keiner bestimmten 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
zuzuordnen, so hat die 
Stufenvertretung die nach Absatz 2 
bestimmte Vertretung einzuladen. 
3An der Sitzung sollen bis zu drei 
Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
teilnehmen. 4§ 56 Abs. 2 Sätze 2 

(1) unverändert  
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und 3 gilt entsprechend.  
 
(2) 1Der Hauptpersonalrat beruft die 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, die bei 
den Dienststellen des 
Geschäftsbereichs der zuständigen 
obersten Dienstbehörde gewählt 
worden sind, spätestens sechs 
Wochen nach Beginn ihrer 
regelmäßigen Amtszeit zu einer 
Versammlung ein, in der die in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen 
bestimmt werden. 2Jede in der 
Versammlung anwesende Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 
verfügt über eine Stimme. 3Für jede 
in Betracht kommende 
Stufenvertretung ist eine Jugend- 
und Auszubildendenvertretung zu 
bestimmen. 4Dieselbe Jugend- und 
Auszubildendenvertretung kann für 
mehrere Stufenvertretungen 
bestimmt werden. 5Zusätzliche 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen sollen 
für den Fall bestimmt werden, dass 
eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung an der 
Sitzungsteilnahme verhindert ist.  

(2) unverändert  
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
die Teilnahme an Sitzungen des 
Gesamtpersonalrats entsprechend.  
 

(3) wird gestrichen  
 

Zu Nummer 14 (§ 57): 
 
Folgeänderung im Hinblick auf die 
Bildung einer Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung (Nummer 13, 
Einfügung § 56 a). 
 

Betrifft uns nicht 

§ 59 
Allgemeine Aufgaben des 
Personalrats 
 

§ 59 
Allgemeine Aufgaben des 
Personalrats 
 

  

Der Personalrat hat folgende 
allgemeine Aufgaben:  
1. dafür zu sorgen, dass alle 

Beschäftigten der Dienststelle 
nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden, 
insbesondere, dass jede 
unterschiedliche Behandlung 
von Personen wegen ihrer 
Abstammung, Religion, 
Nationalität,  Herkunft, sexuellen 
Identität, politischen oder 
gewerkschaftlichen Betätigung 
oder Einstellung oder nach 
Maßgabe der Nummer 5 wegen 
ihres Geschlechts unterbleibt, 

Der Personalrat hat folgende 
allgemeine Aufgaben:  
1. dafür zu sorgen, dass alle 

Beschäftigten der Dienststelle 
nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden, 
insbesondere, dass jede 
unterschiedliche Behandlung 
von Personen wegen ihrer 
Abstammung, Religion, 
Nationalität, Herkunft, sexuellen 
Identität, politischen oder 
gewerkschaftlichen Betätigung 
oder Einstellung, wegen ihres 
Alters oder nach Maßgabe der 
Nummer 5 wegen ihres 
Geschlechts unterbleibt, 

 

Zu Nummer 15 (§ 59): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
In Nummer 1 soll das Diskriminierungs-
merkmal Alter ausdrücklich in der 
Aufzählung genannt werden. 

ok 
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2. darauf zu achten, dass die 
zugunsten der Beschäftigten 
geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Tarifverträge, 
Vereinbarungen nach § 81, 
Dienstvereinbarungen und 
Verwaltungsvorschriften 
durchgeführt werden, 

 

2. unverändert  
 

  

3. darauf hinzuwirken, dass 
Maßnahmen durchgeführt 
werden, die der Dienststelle und 
ihren Beschäftigten dienen, 

 

3. unverändert  
 

  

4. Anregungen und Beschwerden 
von Beschäftigten 
entgegenzunehmen und, soweit 
sie berechtigt erscheinen, durch 
Verhandlung mit der Dienststelle 
auf ihre Erledigung hinzuwirken, 

 

4. unverändert  
 

  

5. darauf zu achten, dass die der 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern dienenden 
Maßnahmen, insbesondere 
aufgrund von Plänen zur 
Herstellung der 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern, durchgeführt 
werden, 

 

5. unverändert  
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6. die Eingliederung und berufliche 
Entwicklung jugendlicher 
Beschäftigter und 
Auszubildender, 
Schwerbehinderter, nicht 
ständig Beschäftigter und 
anderer schutzbedürftiger 
Beschäftigter zu fördern, 

 

6. unverändert  
 

  

7. die Eingliederung und berufliche 
Entwicklung ausländischer 
Beschäftigter und das 
Verständnis zwischen ihnen und 
den deutschen Beschäftigten zu 
fördern,  

7. die Eingliederung und 
berufliche Entwicklung von 
Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund sowie das 
Verständnis zwischen 
Beschäftigten unterschied-
licher Herkunft zu fördern, 

 

Zu Buchstabe b: 
 
Nummer 7 soll im Hinblick auf die 
interkulturelle Öffnung und Kompetenz 
und das Ziel, Beschäftigte mit 
Migrationshintergrund zu fördern, neu 
gefasst werden. 

ok 

8. auf die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung 
hinzuwirken,  

8. unverändert  
 

  

9. mit der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zur 
Wahrung der Interessen der 
jugendlichen Beschäftigten und 
Auszubildenden eng 
zusammenzuarbeiten; er kann 
zu diesem Zweck Vorschläge 
und Stellungnahmen anfordern. 

 
 

9. unverändert  
 

  



              - 30 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

fehlt § 60 a 
Wirtschaftsausschuss 
 

(1) 1In Dienststellen mit in der 
Regel mehr als zweihundert 
Beschäftigten soll auf Antrag des 
Personalrats ein 
Wirtschaftsausschuss gebildet 
werden. 2Der Wirtschaftsaus-
schuss hat die Aufgabe, 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
der Dienststelle im Sinne des 
Absatzes 3 zu beraten und den 
Personalrat zu unterrichten. 

 
(2) Die Dienststelle hat den 

Wirtschaftsausschuss rechtzeitig 
und umfassend über die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten 
unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten - 
soweit dadurch nicht die Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse oder 
Dienstgeheimnisse gefährdet 
werden - sowie die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Personalplanung darzustellen. 

 
(3) Zu den wirtschaftlichen 

Angelegenheiten gehören 
insbesondere 

Zu Nummer 16 (§ 60 a): 
 
Öffentliche Verwaltungen sind 
besonders in Betrieben, fortschreitend 
auch in den klassischen 
Verwaltungsbereichen von 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
beeinflusst. Aus 
betriebswirtschaftlichen 
Steuerungsinstrumenten werden 
Erkenntnisse gewonnen, die Grundlage 
für Entscheidungen mit Folgen für die 
Beschäftigten werden können. Es 
erscheint daher sachgerecht, bewährte 
Gremien aus der privatwirtschaftlichen 
Mitarbeiterbeteiligung unter 
Anerkennung der Besonderheiten der 
öffentlichen Verwaltungen in das 
Personalvertretungsgesetz zu 
übernehmen. Durch den 
Wirtschaftsausschuss als Beratungs- und 
Informationsgremium an der 
Schnittstelle zwischen Dienststelle und 
Personalvertretung soll der Personalrat 
in die Lage versetzt werden, teilweise 
komplexe wirtschaftliche 
Zusammenhänge, die für die 
Dienststelle maßgebend sind, 
nachzuvollziehen. Durch die 

Bei Dienststellen mit weniger als 200 
Beschäftigten gehen die unter Abs. 3 
definierten Aufgaben des 
Wirtschaftsausschusses an den 
Personalrat der Dienststelle über. 
Der Schulpersonalrat hat schon jetzt 
Informationsrecht nach dem NPersVG 
§ 60 ff.  
 
Der Wirtschaftsausschuss ist demnach 
ein aufblähendes Gremium, deren 
Notwendigkeit für Schulen nicht 
gesehen wird, da die Budgetmittel des 
Schulträgers im Auftrag und nach 
Vorgabe zu verwalten sind und die 
Kontrolle der Verwendung der 
Landesmittel in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Schulvorstandes fallen. 
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1. die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage der 
Dienststelle, 

2. Veränderungen der 
Produktpläne, 

3. beabsichtigte bedeutende 
Investitionen, 

4. beabsichtigte Partnerschaften 
mit Privaten, 

5. Rationalisierungsvorhaben, 
6. Einführung neuer Arbeits- 

und Managementmethoden, 
7. Fragen des betrieblichen 

Umweltschutzes, 
8. Verlegung von Dienststellen 

oder Dienststellenteilen, 
9. Neugründung, 

Zusammenlegung     oder 
Teilung der Dienststelle oder 
von Dienststellenteilen, 

10. Kooperation mit anderen 
Dienststellen im Rahmen 
interadministrativer 
Zusammenarbeit, 

11. sonstige wirtschaftliche 
Vorgänge und Vorhaben, 
welche die Interessen der 
Beschäftigten der Dienststelle 
wesentlich berühren können. 

 
(4) 1Der Wirtschaftsausschuss 

regelmäßige Befassung mit 
wirtschaftlichen Themen können 
Informationen angemessen geprüft, aus 
kollektiver Beschäftigtensicht bewertet 
und eventuelle Risiken aufgezeigt 
werden. 
 
Zu Absatz 1: 
 
Ab einer Dienststellengröße von 
zweihundert in der Regel 
Beschäftigten soll auf Antrag des 
Personalrats in der Dienststelle ein 
Wirtschaftsausschuss gebildet 
werden (Satz 1). In Dienststellen mit 
geringerer Beschäftigtenzahl ist die 
Bildung des Wirtschaftsausschusses 
nicht vorgesehen, weil es in kleinen 
Dienststellen ausreichen dürfte, die 
Themen in den 
„Vierteljahresgesprächen“ zu 
behandeln. Sofern kein 
Wirtschaftsausschuss gebildet wird, 
stehen die in § 60 a beschriebenen 
Unterrichtungs-, Beratungs- und 
Informationsrechte dem Personalrat 
im Rahmen von § 60 und § 62 zu.  
 
Welche Aufgaben und welche 
Funktion dem Wirtschaftsausschuss 
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besteht aus mindestens drei und 
höchstens sieben Mitgliedern, die 
der Dienststelle angehören 
müssen, darunter mindestens 
einem Personalratsmitglied. 
2Ersatzmitglieder können bestellt 
werden. 3Dem 
Wirtschaftsausschuss sollen 
Frauen und Männer angehören. 
4Die Mitglieder sollen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche fachliche und 
persönliche Eignung besitzen. 
5Sie werden vom Personalrat für 
die Dauer seiner Amtszeit 
bestimmt. 5§ 39 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

 
(5) 1Der Wirtschaftsausschuss 

soll vierteljährlich einmal 
zusammentreten. 2Er hat über jede 
Sitzung dem Personalrat 
unverzüglich und vollständig zu 
berichten. 

 
(6) 1An den Sitzungen des 

Wirtschaftsausschusses hat die 
Dienststelle teilzunehmen. 2Sie 
kann weitere sachkundige 
Beschäftigte hinzuziehen; 
gleiches gilt für den 

in der Dienststelle zukommen, soll in 
Satz 2 generell und in Absatz 3 im 
Näheren beschrieben werden. Bei 
dem Wirtschaftsausschuss handelt 
es sich weder um eine 
Personalvertretung noch um ein 
Gremium einer Personalvertretung, 
sondern um eine Einrichtung eigener 
Art, die den Personalrat in 
wirtschaftlichen Fragen unterrichten 
soll. Dazu bedient sich der 
Wirtschaftsausschuss auch 
fachlicher Berater aus der 
Dienststelle, mit denen die 
anstehenden wirtschaftlichen 
Angelegenheiten erörtert werden. 
Die Befugnisse und Aufgaben der 
Personalvertretungen nach diesem 
Gesetz bleiben unberührt. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Der Wirtschaftsausschuss soll 
rechtzeitig und umfassend von der 
Dienststelle über die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten unterrichtet werden. 
Die Unterrichtung soll ermöglichen, dass 
der Personalrat sich frühzeitig auf 
Organisationsänderungen, 
Umstrukturierungen und 



              - 33 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

Wirtschaftsausschuss. 
 

(7) Ist ein Gesamtpersonalrat 
gebildet, so tritt dieser an die 
Stelle des Personalrats und die 
Gesamtdienststelle an die Stelle 
der Dienststelle. 

 

Personalplanungen einstellen und 
gegebenenfalls seine Vorstellungen 
einbringen kann. Die Vorlagepflicht an 
den Wirtschaftsausschuss soll allerdings 
nicht bestehen, sofern ein besonderes 
Geheimhaltungsinteresse besteht. Dies 
ist der Fall, wenn durch die Vorlage 
Dienst- oder Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gefährdet 
würden, etwa auch von Bietern in 
Vergabeverfahren oder Auftragnehmern 
der Dienststelle. 
 
Zu Absatz 3: 
 
In der Vorschrift sollen beispielhaft 
Angelegenheiten aufgeführt werden, 
welche der Sache nach wirtschaftlicher 
Art sind und Gegenstand der 
Beratungen des Wirtschaftsausschusses 
sein können. Zu einem großen Teil soll 
es sich dabei um Angelegenheiten 
handeln, in denen später bei konkreter 
Umsetzung durch die Dienststelle ein 
Beteiligungsrecht bestehen könnte. 
Jedoch ist die Definition teilweise weiter 
gefasst als bei den 
Beteiligungstatbeständen, woraus sich 
eine Unterrichtung des 
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Wirtschaftsausschusses und in der Folge 
der Personalvertretung ergeben kann, 
ohne dass die Information in ein 
späteres Beteiligungsverfahren mündet, 
z. B. bei der Einführung neuer 
Managementmethoden. Beabsichtigt 
sind Investitionen (Nummer 3) erst 
dann, wenn sie eine konkrete 
Planungsreife erlangt haben. Die 
Beurteilung, ob eine Investition 
bedeutend ist, hängt vom 
Investitionsvolumen der einzelnen 
Dienststelle ab. Mit der Nummer 11 
sollen zudem in Form einer 
Auffangklausel wirtschaftliche Vorgänge 
und Vorhaben umfasst werden, welche 
die Interessen der Beschäftigten 
wesentlich berühren können. Hierdurch 
soll verdeutlicht werden, welcher Art 
und welcher Bedeutung die 
Angelegenheiten sein müssen, die über 
die beispielhafte Aufzählung in den 
Nummern 1 bis 10 hinaus zur Beratung 
in den Wirtschaftsausschuss gelangen 
sollen. 
 
Zu Absatz 4: 
 
Die Bestimmung soll die Bestellung der 
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Mitglieder und gegebenenfalls von 
Ersatzmitgliedern des 
Wirtschaftsausschusses regeln. 
Insbesondere die Zahl der Mitglieder, 
deren Eignung, die Bestellung und die 
Amtszeit sollen festgelegt werden. In 
den Wirtschaftsausschuss können - wie 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz - 
nur Beschäftigte der Dienststelle 
entsandt werden. Da die Mitglieder 
Aufgaben nach dem NPersVG 
wahrnehmen, gilt für sie die 
Schweigepflicht nach § 9. Für die 
erforderliche Arbeitsbefreiung soll § 39 
Abs. 2 entsprechend gelten. 
 
 
 
 
Zu Absatz 5: 
 
Um eine Informationskontinuität 
sicherzustellen, soll der 
Wirtschaftsausschuss regelmäßig 
zusammentreten. Insofern wird 
grundsätzlich eine Sitzung im Vierteljahr 
für erforderlich und ausreichend 
gehalten. 
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Amtes, das mit dem Wegfall 
einer Amtszulage oder 
Stellenzulage verbunden ist; 
die Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen,  

verbunden ist, soll auch die 
Übertragung eines Amtes, das mit dem 
Wegfall einer Amts- oder Stellenzulage 
verbunden ist, der Mitbestimmung 
unterworfen werden. Da hierbei der 
Schutz der Betroffenen im Vordergrund 
steht, soll die Mitbestimmung nur auf 
Antrag der Betroffenen vorgesehen 
werden. 
 

4. Zulassung zum Aufstieg in die 
nächsthöhere Laufbahn, 

 

4. unverändert    

3. nicht nur vorübergehende 
Übertragung eines 
Dienstpostens, der aufgrund 
seiner Bewertung einem anderen 
Amt mit höherem 
Endgrundgehalt zugeordnet ist, 

 
 

5. unverändert  
 

  

6. Verlängerung der Probezeit, 
 

6. unverändert   

7. Versetzung zu einer anderen 
Dienststelle, 

 

7. unverändert 
 

  

8. Abordnung, sofern sie den 
Zeitraum von drei Monaten 
überschreitet, 

 

8. unverändert  
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9. Zuweisung nach § 20 BeamtStG 
für eine Dauer von mehr als drei 
Monaten, 

 

9. unverändert  
 

  

10. Umsetzung innerhalb der 
Dienststelle, wenn die neue 
Dienststätte auf einer 
üblicherweise befahrenen 
Strecke mindestens 30 
Kilometer von der bisherigen 
Dienststätte entfernt liegt, die 
Umsetzung den Zeitraum von 
drei Monaten überschreitet und 
die Beamtin oder der Beamte ihr 
nicht zustimmt, 

 
 
 
 
 
 

10. Umsetzung innerhalb der 
Dienststelle, wenn die neue 
Dienststätte auf einer 
üblicherweise befahrenen 
Strecke mindestens 15 
Kilometer von der bisherigen 
Dienststätte entfernt liegt, die 
Umsetzung den Zeitraum von 
drei Monaten überschreitet und 
die Beamtin oder der Beamte ihr 
nicht zustimmt,  

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe dd: 
 
Die Mitbestimmung bei Umsetzungen 
soll durch die Reduzierung der 
erforderlichen Entfernung zwischen 
alter und neuer Dienststätte moderat 
erweitert werden. 

Siehe § 101 Abs. 2 Satz 3 
Es ist fraglich, ob die hier genannten 
15 km Mehrfahrstrecke zum neuen 
Dienstort auch auf Lehrkräfte 
zutreffen. 

11. vorzeitige Versetzung in den 
Ruhestand, sofern die Beamtin 
oder der Beamte die Beteiligung 
des Personalrats beantragt; die 
Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen,  
 

11. vorzeitige Versetzung in den 
Ruhestand, Entlassung nach § 
23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BeamtStG und Feststellung 
der begrenzten Dienst-
fähigkeit, sofern die Beamtin 
oder der Beamte die Beteiligung 
des Personalrats beantragt; die 
Dienststelle hat auf das Antrags-
recht rechtzeitig hinzuweisen,  

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe ee: 
 
Im Hinblick auf die Bedeutung der 
Entlassung bei dauernder 
Dienstunfähigkeit nach § 23 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 BeamtStG, wenn das 
Beamtenverhältnis nicht durch 
Versetzung in den Ruhestand endet, 
und der Feststellung der begrenzten 

Diese Änderung wird von uns 
ausdrücklich begrüßt. 
Dennoch fordern wir nachdrücklich, 
dass eine Information an die/den 
Betroffenen erfolgt, dass die 
Personalräte vor der Erstellung 
amtsärztlicher Gutachten einbezogen 
werden können. 
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Dienstfähigkeit für die betroffenen 
Beamtinnen und Beamten soll – wie bei 
der vorzeitigen Versetzung in den 
Ruhestand – eine Mitbestimmung auf 
Wunsch der Betroffenen eingeführt 
werden. 
 

12. Entscheidungen im 
Zusammenhang mit dem 
Hinausschieben der 
Altersgrenze (§ 36 NBG), 

 

12. unverändert  
 

  

13. Entlassung von Beamtinnen und 
Beamten auf Probe oder auf 
Widerruf nach § 23 Abs. 3 und 4 
und § 30 Abs. 2 BeamtStG, 

 

13. unverändert 
 

  

14. Anordnungen, welche die 
Freiheit in der Wahl der 
Wohnung beschränken,  

14. unverändert   

15. Untersagung der Übernahme 
einer Nebentätigkeit,  

15. unverändert   

16. Verzicht auf Ausschreibung, es 
sei denn, der Dienstposten soll 
mit einer Beamtin oder einem 
Beamten der entsprechenden 
Besoldungsgruppe besetzt 
werden,  

 
 

16. unverändert  
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Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

17. Ablehnung von Anträgen auf 
Teilzeitbeschäftigung sowie 
Urlaub mit Ausnahme von 
Sonderurlaub und 
Erholungsurlaub,  
 

17. Ablehnung von Anträgen auf 
Teilzeitbeschäftigung sowie 
Urlaub, Erholungsurlaub auf 
Antrag der Beamtin oder des 
Beamten; die Dienststelle hat 
auf das Antragsrecht 
rechtzeitig hinzuweisen, 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe ff: 
 
Die Ablehnung von Sonderurlaub soll – 
wie vor dem 1. November 2009 - wieder 
der Mitbestimmung unterworfen 
werden.  
In Ergänzung der Regelung des § 66 Abs. 
1 Nr. 3 soll auch die Ablehnung von 
Erholungsurlaub als personelle 
Maßnahme der Mitbestimmung 
unterliegen. Nach § 66 Abs. 1 Nr. 3 ist 
bereits auch die Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs 
mitbestimmungspflichtig, wenn darüber 
kein Einverständnis mit der Dienststelle 
erzielt wird. Die Mitbestimmung bei der 
Ablehnung von Erholungsurlaub soll nur 
auf Antrag der Beamtin oder des 
Beamten erfolgen, um sie auf die 
tatsächlich problematischen Fälle zu 
beschränken. 
 

ok 

18. Aufstellung von Grundsätzen 
über die Durchführung der 
Fortbildung, 

 

18. unverändert  
 

  

19. Auswahl für die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen, 
wenn mehr Bewerberinnen oder 

19. unverändert  
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Bewerber vorhanden sind, als 
Plätze zur Verfügung stehen, 

 

20. Bestimmung des Inhalts von 
Beurteilungsrichtlinien, 

 

20. unverändert   

21. Ablehnung von Anträgen auf 
Ausnahme von dem 
regelmäßigen Ausgleich für 
vorherige langfristige 
unregelmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit. 

 

21. Ablehnung von Anträgen auf 
Ausnahme von dem 
regelmäßigen Ausgleich für 
vorherige langfristige 
unregelmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit, 

  

fehlt 22. Ablehnung eines Antrags auf 
Teilnahme an der Telearbeit 
oder an mobilem Arbeiten, 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe hh: 
 
Durch die Aufnahme der Nummer 22 
soll die Ablehnung von Anträgen auf 
Telearbeit oder andere Formen des 
mobilen Arbeitens ebenso wie z. B. die 
Ablehnung von Anträgen auf 
Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub als 
personelle Maßnahmen der 
Mitbestimmung unterliegen. Bisher fällt 
sie unter die Generalklausel nach § 64 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3. 
 
Zur Stärkung der Mitbestimmung sollen 
die in den Nummern 23, 24, 25 und 26 
genannten Maßnahmen von der 
Benehmensherstellung (vgl. § 75 Abs. 1 

ok 
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Nrn. 4, 5, 10 und 11 alt) in die 
Mitbestimmung überführt werden. 
 

fehlt 23. Herabsetzung der 
Anwärterbezüge  oder der 
Unterhaltsbeihilfe, 

 

 Ok 

fehlt 24. Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen, wenn die 
Beteiligung beantragt wird; 
die Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

 

 Ok 

fehlt 25. Bestimmung des Inhalts von 
Beförderungsrichtlinien, 

 

 Ok 

fehlt 26. Bestimmung des Inhalts von 
Personalentwicklungskonzept
en. 

 
 
 
 

 ok 

(2) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
personellen oder allgemeinen 
Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit:  
 

(2) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
personellen oder allgemeinen 
Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit:  
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Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

1. Einstellung, 1. Einstellung, auch als 
Verlängerung eines 
befristeten Arbeitsvertrages, 
und Befristung eines 
Arbeitsvertrages im 
Anschluss an ein zuvor 
befristetes Arbeitsverhältnis,  

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa: 
 
Da durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Bundesrecht 
klargestellt ist, dass die Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsvertrages eine 
Einstellung ist, bedarf es der Regelung 
der bisherigen Nummer 4 nicht mehr. 
Zur Klarstellung soll sie aber mit in die 
Nummer 1 aufgenommen werden.  
Gleichzeitig sollen Befristungen 
aufgenommen werden, die bisher nicht 
Gegenstand der Mitbestimmung bei 
Einstellungen waren. Für die Befristung 
eines Arbeitsvertrages sind häufig 
haushalterische oder 
personalwirtschaftliche Gründe 
maßgeblich, die nur bedingt beeinflusst 
werden können (z. B. 
Elternzeitvertretung). Eine 
Mitbestimmung über Befristungsgründe 
und -dauer kann das Verfahren zeitlich 
verzögern, ohne dass tatsächlich 
ausreichend Raum für eine 
Einflussnahme besteht. Zur Vermeidung 
eines unangemessen hohen 
Verwaltungsaufwands soll daher unter 
Berücksichtigung der Interessen der 
Beschäftigten zwar nicht jede aber die 

ok 
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Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

erneute Befristung eines 
Arbeitsvertrages (ab der zweiten 
Befristung) der Mitbestimmung 
unterliegen, so dass die als besonders 
problematisch angesehenen 
Kettenbefristungen der Kontrolle des 
Personalrats unterliegen.  
 

2. Eingruppierung, Höher- oder 
Herabgruppierung, Bestimmung 
der Fallgruppe, Zahlung 
tariflicher oder außertariflicher 
Zulagen,  
 

2. Eingruppierung und 
Stufenzuordnung - bei 
Ermessensentscheidungen 
nur bei Vorliegen von 
Grundsätzen zur Ausfüllung 
der tariflichen Ermächtigung -, 
Höher- oder Herabgruppierung, 
Bestimmung der Fallgruppe, 
Zahlung tariflicher oder 
außertariflicher Zulagen,  

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb: 
 
Die in Nummer 2 geregelte 
Eingruppierung wird um die 
Stufenzuordnung erweitert. 
Eingruppierung und Stufenzuordnung 
sind hierbei als Einheit zu sehen. Von 
Nummer 2 nicht erfasst ist das 
Erreichen der nächsten Stufe nach dem 
Ende der regulären Stufenlaufzeit 
gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 
Satz 3 Halbsatz 1 TV-L oder § 16 Abs. 3 
Satz 1 und Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 
TVöD, da es sich hierbei nach der 
Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss 
vom 13.10.2009 – 6 P 15.08 -) um einen 
von der Einordnung in die Entgeltgruppe 
losgelösten Vorgang handelt. 
Unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des 

ok 
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Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

Bundesverwaltungsgerichts soll die 
Mitbestimmung in den Fällen, in denen 
die Tarifverträge den 
Dienststellenleitern 
Ermessensspielräume einräumen (siehe 
§ 16 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 2a und § 17 
Abs. 2 TV-L, § 16 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 
2a und § 17 Abs. 2 TVöD), erst zum Zuge 
kommen, wenn in der Dienststelle 
abstrakt generelle Regelungen zur 
Ausfüllung der tariflichen 
Ermächtigungen erlassen worden sind. 
Die Mitbestimmung des Personalrats 
erstreckt sich dann auf die Einhaltung 
dieser Grundsätze. Der von den 
Tarifvertragsparteien vereinbarte 
Handlungsspielraum für die Arbeitgeber 
soll nicht durch eine Mitbestimmung 
des Personalrats eingeschränkt werden. 
Dies sollte bei Bedarf im Wege der 
Änderung der Tarifverträge erfolgen.  
Stets mitzubestimmen hat der 
Personalrat bei der Stufenzuordnung 
gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 bis 3 und § 17 
Abs. 4 Satz 1 und 4 TV-L sowie § 16 Abs. 
2 Satz 1 und 2 und § 17 Abs. 4 Satz 1 
und 5 TVöD. 
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3.  Übertragung einer höher oder 
niedriger zu bewertenden oder 
mit einem Wechsel der 
Fallgruppe verbundenen 
Tätigkeit für eine Dauer von 
mehr als drei Monaten, 

 

3.  unverändert  
 

  

4. Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsvertrages,  

4. Ablehnung eines Antrags auf 
Teilnahme an der Telearbeit 
oder an mobilem Arbeiten,  

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe cc: 
 
Die Regelung der bisherigen Nummer 4 
ist in die Nummer 1 aufgenommen 
worden (vgl. Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa). 
 
Der neu vorgesehene Tatbestand 
entspricht der Regelung für Beamtinnen 
und Beamte in Abs. 1 Nr. 22 (vgl. 
Buchstabe a Doppelbuchstabe hh). 
 

Ok 

5. Versetzung zu einer anderen 
Dienststelle, 

 

5. unverändert    

6. Abordnung, sofern sie den 
Zeitraum von drei Monaten 
überschreitet,  

6. unverändert    

7.  Zuweisung nach tarifrechtlichen 
Regelungen entsprechend § 20 
BeamtStG für eine Dauer von 
mehr als drei Monaten, 

7. Zuweisung nach tarifrechtlichen 
Regelungen entsprechend § 20 
BeamtStG   oder 
Personalgestellung nach 
tarifrechtlichen Regelungen 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe dd: 
 
Klarstellung, dass Zuweisungen und 
Personalgestellungen gleich zu 

Ok 
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Dienststelle nicht erreichbar 
ist, 

 

15. Verzicht auf Ausschreibung, es 
sei denn, der Arbeitsplatz soll 
mit einer oder einem 
Beschäftigten der 
entsprechenden Vergütungs-, 
Lohn- oder Entgeltgruppe 
besetzt werden, 

 

15.  unverändert 
 

  

16. Ablehnung von Anträgen auf 
Teilzeitbeschäftigung, 
Arbeitsbefreiung sowie Urlaub 
mit Ausnahme von 
Sonderurlaub, Erholungsurlaub 
und Bildungsurlaub,  
 

16. Ablehnung von Anträgen auf 
Teilzeitbeschäftigung, 
Arbeitsbefreiung sowie Urlaub 
mit Ausnahme von 
___________ Bildungsurlaub, 
Erholungsurlaub auf Antrag 
der Beschäftigten; die 
Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe gg: 
 
Die Ablehnung von Sonderurlaub und 
Erholungsurlaub soll wie bei 
Beamtinnen und Beamten der 
Mitbestimmung unterworfen werden 
(vgl. Buchstabe a Doppelbuchstabe ff). 

 

17. Bestimmung des Inhalts von 
Beurteilungsrichtlinien, 

 
 
 
 
 
 

17. unverändert  
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NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

18. Ablehnung von Anträgen auf 
Ausnahme von dem 
regelmäßigen Ausgleich für 
vorherige langfristige 
unregelmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit.  

18. Ablehnung von Anträgen auf 
Ausnahme von dem 
regelmäßigen Ausgleich für 
vorherige langfristige 
unregelmäßige Verteilung der 
Arbeitszeit, 

  

fehlt 19. Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen, wenn die 
Beteiligung beantragt wird; 
die Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe ii: 
 
Die vorgesehenen Regelungen der 
Nummern 19 und 20 für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
entsprechen den Vorschriften für die 
Beamtinnen und Beamten in Absatz 1 
Nrn. 24 und 26 (vgl. Buchstabe a 
Doppelbuchstabe hh). 
 

ok 

fehlt 20. Bestimmung des Inhalts von 
Personalentwicklungs-
konzepten. 

 

 ok 

(3) Die Mitbestimmung erstreckt sich 
nicht auf personelle Maßnahmen 
sowie Maßnahmen nach Absatz 1 
Nr. 16 und Absatz 2 Nr. 15 für: 
 

(3) Die Mitbestimmung erstreckt sich 
nicht auf personelle Maßnahmen 
sowie Maßnahmen nach Absatz 1 
Nr. 16 und Absatz 2 Nr. 15 für:  

  

1. Beschäftigte, soweit Stellen der 
Besoldungsgruppe A 16, der 
Besoldungsordnung B und der 
Besoldungsordnung R von der 
Besoldungsgruppe R 3 an 

1. unverändert  
 

 ok 
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aufwärts sowie entsprechender 
Vergütungs- oder 
Entgeltgruppen betroffen sind, 

 
 
 
 

2. Leiterinnen oder Leiter von 
Dienststellen und ständige 
Vertreterinnen oder Vertreter 
sowie Beschäftigte, die in 
Personalangelegenheiten der 
Dienststelle entscheiden, 

 

2. Leiterinnen oder Leiter von 
Dienststellen und ständige 
Vertreterinnen oder Vertreter 
sowie Beschäftigte, die in 
Personalangelegenheiten der 
Dienststelle entscheiden. 

  

3. Beschäftigte, die nach Umfang 
und Gewicht ihres 
Aufgabenbereichs überwiegend 
künstlerisch oder 
wissenschaftlich tätig sind, 
sofern für deren Beschäftigung 
die Beurteilung der 
künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Befähigung 
entscheidend ist.  

 

3. wird gestrichen  
 

Zu Buchstabe c: 
 
Der Personenkreis soll nicht mehr 
generell von der Mitbestimmung bei 
personellen Maßnahmen 
ausgenommen werden. Da dem 
Personalrat eine Prüfung der 
künstlerischen Befähigung oder der 
künstlerischen Richtungsentscheidung 
ohnehin nicht zusteht, soll die Freiheit 
von Kunst und Wissenschaft i. S. von 
Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz 
durch die erforderlichen 
Einschränkungen in den 
Sondervorschriften der §§ 105 und 106 
gewährleistet werden. 

ok 
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Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

(4) Von der Mitbestimmung 
ausgenommen sind 
Einzelfallentscheidungen  
1. im Besoldungs-, Versorgungs-, 

Beihil-fe-, Reisekosten-, 
Trennungsgeld- und 
Umzugskostenrecht, 
Disziplinarrecht, Recht der 
Heilfürsorge sowie bei der 
Festsetzung von Vergütung, 
Lohn oder Entgelt, soweit nicht 
in den Absätzen 1 und 2 etwas 
anderes bestimmt ist,  

2. von Abordnungen und 
Umsetzungen, die auf einem 
Reform- oder 
Umstrukturierungskonzept 
beruhen,  
a) das auch mindestens 

Rahmenbedingungen für 
den notwendigen 
personellen Vollzug enthält 
und  

b) an dessen Ausarbeitung die 
bei den für den personellen 
Vollzug zuständigen 
Dienststellen gebildeten 
Personalräte oder an ihrer 
Stelle die zuständigen 
Stufenvertretungen oder 
von diesen bestimmte 

(4) unverändert   
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Mitglieder beteiligt waren, 
wenn diese den in 
Buchstabe a genannten 
Teilen des Konzepts 
zugestimmt haben.  

 

§ 66 
Mitbestimmung bei sozialen und 
sonstigen innerdienstlichen 
Maßnahmen 
 

§ 66 
Mitbestimmung bei sozialen und 
sonstigen innerdienstlichen 
Maßnahmen 
 

  

(1) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit:  
 1. a) Festlegung von Dauer, 

Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit 
einschließlich der Pausen; 
ausgenommen bleibt die für 
die Dienststelle nicht 
vorhersehbare, aufgrund 
besonderer Erfordernisse 
kurzfristig und unregel-
mäßig festzusetzende 
tägliche Arbeitszeit für 
bestimmte Gruppen von 
Beschäftigten,  

 b) Regelungen über die 
gleitende Arbeitszeit oder 
die langfristige unregel-
mäßige Verteilung von 

(1) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit:  
 1. a) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Regelungen über die 

gleitende Arbeitszeit oder 
die langfristige 
unregelmäßige Verteilung 
von Arbeitszeit, 
Rufbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst, 

 

Zu Nummer 18 (§ 66 Abs. 1): 
 
Es handelt sich ausschließlich um eine 
Klarstellung infolge der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
(Beschluss vom 4. September 2012 – 6 P 
10.11 -, PersV 2013, 19). Danach ist die 
Anordnung von Rufbereitschaft eine 
Festlegung zu Beginn und Ende der 
Arbeitszeit und unterliegt daher der 
Mitbestimmung der Personalvertretung 
nach § 66 Abs. 1 Nr. 1. Das Gleiche gilt 
für den Bereitschaftsdienst. Wie bei der 
Arbeitszeit bezieht sich die 
Mitbestimmung nicht auf den Einzelfall 
sondern auf generelle Regelungen. Zur 
Klarstellung sollen Rufbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst daher in den 

ok 
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Arbeitszeit, Tatbestand der Nummer 1 Buchst. b 
ausdrücklich aufgenommen werden. 
 

 2. Festlegung der Grundsätze für 
die Aufstellung von 
Dienstplänen, für die Anordnung 
von Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft sowie für 
unvorhersehbare 
Arbeitszeitregelungen im Sinne 
der Nummer 1,  

 3. Aufstellung des Urlaubsplans; 
Festsetzung der zeitlichen Lage 
des Erholungsurlaubs für 
einzelne Beschäftigte, wenn 
zwischen der Dienststelle und 
der oder dem beteiligten 
Beschäftigten kein 
Einverständnis erzielt wird,  

 4. Errichtung, Verwaltung und 
Auflösung von 
Kinderbetreuungs- oder anderen 
Sozialeinrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform,  

 5. betriebliche Lohngestaltung, 
insbesondere Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen, 
Einführung und Anwendung von 
neuen Entlohnungsmethoden 
sowie deren Änderung, 

Nrn.  2 - 15 unverändert  
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Festsetzung der einzelnen 
Akkord- und Prämiensätze 
sowie der leistungsbezogenen 
und sonstigen Zulagen und 
Festsetzung von 
Pauschvergütungen,  

 6. Unterstützungen, 
Gehaltsvorschüssen und 
entsprechenden sozialen 
Zuwendungen, wobei auf 
Verlangen der Antragstellerin 
oder des Antragstellers nur ein 
von ihr oder ihm bestimmtes 
Mitglied des Personalrats 
mitbestimmt; § 31 Abs. 2 findet 
keine Anwendung,  

 7. Zuweisungen und Kündigungen 
von Wohnungen, über die die 
Dienststelle verfügt oder für 
deren Vergabe der Dienststelle 
ein Vorschlagsrecht zusteht, mit 
Ausnahme von Dienst- und 
Werkdienstwohnungen,  

 8. Zuweisung und Kündigung von 
Dienst- und Pachtland und 
Festsetzung der 
Nutzungsbedingungen,  

 9. Bestellung und Abberufung von 
Vertrauens-, Vertrags- und 
Betriebsärztinnen und -ärzten, 
Beauftragten für 
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Arbeitssicherheit und 
Sonderaufgaben im sozialen 
Bereich, soweit nicht in anderer 
Weise gesetzlich geregelt,  

10. Regelung der Ordnung in der 
Dienststelle und des Verhaltens 
der Beschäftigten einschließlich 
des Schutzes der Beschäftigten 
vor sexueller Belästigung,  

11. Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes 
einschließlich der Erstellung von 
Arbeitsschutzprogrammen sowie 
Regelungen, die der Verhütung 
von Dienst- und Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten sowie 
dem Gesundheitsschutz auch 
mittelbar dienen,  

12. Sozialpläne einschließlich Pläne 
für Umschulungen, die aus 
Anlass von Rationalisierungs- 
oder sonstigen 
organisatorischen Maßnahmen 
zum Ausgleich von Härtefällen 
oder zur Milderung 
wirtschaftlicher Nachteile 
aufgestellt werden,  

13.  Bestimmung des Inhalts von 
Personalfragebogen mit 
Ausnahme von Fragebogen im 
Rahmen der Rechnungsprüfung 
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und von 
Organisationsuntersuchungen,  

14. Abschluss von 
Arbeitnehmerüberlassungs- und 
Gestellungsverträgen mit 
Ausnahme der 
Gestellungsverträge mit den 
Kirchen über die Abstellung 
katechetischer Lehrkräfte für 
den Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen,  

15. Aufstellung von Grundsätzen 
über das behördliche und 
betriebliche Vorschlagswesen.  

 

(2) § 65 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 gilt 
entsprechend für Maßnahmen nach 
Absatz 1 Nrn. 6 bis 8.  
 

(2) unverändert  
 

  

§ 67 
Mitbestimmung bei 
organisatorischen  
Maßnahmen 
 

§ 67 
Mitbestimmung bei 
organisatorischen  
Maßnahmen 
 

  

(1) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit: 
 
 

(1) Der Personalrat bestimmt 
insbesondere bei folgenden 
Maßnahmen mit:  

  

1. Festlegung oder Veränderung 
des Umfangs der 

1. unverändert 
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automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten der 
Beschäftigten für Zwecke der 
Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft außerhalb 
von Besoldungs-, Vergütungs-, 
Lohn-, Entgelt- und 
Versorgungsleistungen sowie 
von Beihilfen, Heilfürsorge, 
Reisekosten-, Trennungsgeld- 
und Umzugskostenrecht, 

 

2. Einführung und Anwendung 
technischer Einrichtungen, die 
geeignet sind, das Verhalten 
oder die Leistung der 
Beschäftigten zu überwachen,  

2. Einführung, wesentliche 
Erweiterung und Anwendung 
technischer Einrichtungen, die 
geeignet sind, das Verhalten   
oder die Leistung der 
Beschäftigten zu überwachen,  

Zu Nummer 19 (§ 67 Abs. 1): 
 
Zu Buchstabe a: 
 
Neben der gänzlich neuen Einführung 
und Anwendung der genannten 
technischen Einrichtungen soll auch ihre 
wesentliche Erweiterung der 
Mitbestimmung unterworfen werden, 
weil ihre Auswirkungen mit denen der 
Einführung vergleichbar sind. 
 

ok 

3. Gestaltung der Arbeitsplätze,  
4. Maßnahmen zur Hebung der 

Arbeitsleistung und zur 
Erleichterung des 
Arbeitsablaufs,  

5. Aufstellung oder wesentliche 

Nrn. 3 – 8   unverändert   
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Änderung von Plänen zur 
Herstellung der 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern,  

6. Einführung grundlegend neuer 
Arbeitsmethoden,  

7. Anordnung von vorhersehbarer 
Mehrarbeit und Überstunden; 
von unvorhersehbar 
notwendigen Anordnungen und 
Maßnahmen ist der Personalrat 
unverzüglich zu unterrichten,  

8. Festsetzung von Kurzarbeit, 
 

9. Bestellung und Abberufung von 
Beauftragten für Datenschutz. 

 

9. Bestellung und Abberufung von 
Beauftragten für Datenschutz, 

  

fehlt 10. Einrichtung von 
Arbeitsplätzen außerhalb der 
Dienststelle im Rahmen der 
Telearbeit, 

Zu Buchstabe c: 
 
Mit dem in Nummer 10 angefügten 
Tatbestand soll die Entscheidung über 
die Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
außerhalb der Dienststelle 
(alternierende Telearbeit teilweise in 
häuslicher und teilweise in betrieblicher 
Arbeitsstätte, Telearbeit in 
Satellitenbüros) als organisatorische 
Maßnahme der Mitbestimmung 
unterworfen werden. 
 

ok 
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Zur Stärkung der Mitbestimmung sollen 
die Grundsätze der Arbeitsplatz- und 
Dienstpostenbewertung (Nummer 12) 
von der Benehmensherstellung (vgl. § 
75 Abs. 1 Nr. 9 alt) in die 
Mitbestimmung überführt werden. 
 

fehlt 11. Entscheidung über die 
Einrichtung von Einsatzstellen 
nach dem 
Bundesfreiwilligendienst-
gesetz oder dem 
Jugendfreiwilligendienste-
gesetz, 

Die Einrichtung von Einsatzstellen nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
oder dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz soll in 
Nummer 11 ausdrücklich als 
Mitbestimmungstatbestand 
aufgenommen werden. Sie fällt bisher 
unter die Generalklausel nach § 64 Abs. 
1 i. V. m. Abs. 3. Die Mitbestimmung bei 
der Entscheidung über die Einrichtung 
von Einsatzstellen nach dem 
Bundesfreiwilligendienstgesetz mit der 
Festlegung des Aufgabenbereichs und 
der Tätigkeit der Freiwilligen erfolgt vor 
der Antragstellung auf Anerkennung der 
Einsatzstelle nach § 6 
Bundesfreiwilligendienstgesetz oder 
dem Antrag auf Platzzahlerhöhung. 
 
 

ok 
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fehlt 12. Grundsätze der Arbeitsplatz- 
und Dienstpostenbewertung. 

 

Zur Stärkung der Mitbestimmung sollen 
die Grundsätze der Arbeitsplatz- und 
Dienstpostenbewertung (Nummer 12) 
von der Benehmensherstellung (vgl. § 
75 Abs. 1 Nr. 9 alt) in die 
Mitbestimmung überführt werden. 
 

ok 

(2) 1Die Mitbestimmung entfällt bei 
Maßnahmen nach Absatz 1 Nrn. 2 
bis 4 und 6 unter den in § 65 Abs. 4 
Nr. 2 Buchst. b genannten 
Voraussetzungen. 2§ 65 Abs. 4 Nr. 2 
Buchst. a gilt entsprechend.  
 

(2) unverändert 
 

  

§ 68 
Mitbestimmungsverfahren 
 

§ 68 
Mitbestimmungsverfahren 
 

  

(1) Soweit eine Maßnahme der 
Mitbestimmung des Personalrats 
unterliegt, bedarf sie seiner 
Zustimmung.  
 

(1) unverändert  
 
 

  

(2) 1Die Dienststelle unterrichtet den 
Personalrat von der beabsichtigten 
Maßnahme schriftlich und beantragt 
seine Zustimmung. 2Der Personalrat 
kann verlangen, dass die 
Dienststelle die beabsichtigte 
Maßnahme schriftlich begründet 
oder mit ihm erörtert. 3Der Beschluss 

(2) 1Die Dienststelle unterrichtet den 
Personalrat von der beabsichtigten 
Maßnahme schriftlich, durch E-Mail 
oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form und beantragt 
seine Zustimmung. 2Der Personalrat 
kann verlangen, dass die 

Zu Nummer 20 (§ 68 Abs. 2): 
 
Auch im Mitbestimmungsverfahren soll 
die in den Verwaltungen eingesetzte 
Informations- und 
Kommunikationstechnik genutzt 
werden können. Der weit verbreitete 
Einsatz von E-Mail und anderen 
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des Personalrats ist der Dienststelle 
innerhalb von zwei Wochen 
mitzuteilen. 4In dringenden Fällen 
kann die Dienststelle diese Frist auf 
eine Woche abkürzen. 5Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Antrag der oder dem 
Vorsitzenden des Personalrats 
zugeht. 6Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn der Personalrat sie 
nicht innerhalb der Frist schriftlich 
unter Angabe von Gründen 
verweigert oder die aufgeführten 
Gründe offensichtlich außerhalb der 
Mitbestimmung nach den §§ 64 bis 
67 liegen. 7Im Fall der Einigung hat 
die Dienststelle die beantragte 
Maßnahme in angemessener Frist 
durchzuführen oder dem Personalrat 
die Hinderungsgründe mitzuteilen.  
 

Dienststelle die beabsichtigte 
Maßnahme schriftlich oder durch E-
Mail begründet oder mit ihm erörtert. 
3Der Beschluss des Personalrats ist 
der Dienststelle innerhalb von zwei 
Wochen mitzuteilen. 4In dringenden 
Fällen kann die Dienststelle diese 
Frist auf eine Woche abkürzen. 5Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 
dem der Antrag der oder dem 
Vorsitzenden des Personalrats 
zugeht. 6Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn der Personalrat sie nicht 
innerhalb der Frist schriftlich, durch 
E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form unter Angabe 
von Gründen verweigert oder die 
aufgeführten Gründe offensichtlich 
außerhalb der Mitbestimmung nach 
den §§ 64 bis 67 liegen. 7Im Fall der 
Einigung hat die Dienststelle die 
beantragte Maßnahme in 
angemessener Frist durchzuführen 
oder dem Personalrat die 
Hinderungsgründe mitzuteilen. 
 
 
 
 
 

elektronischen Verfahren erscheint 
auch für das Mitbestimmungsverfahren 
ausreichend. Die bei vorgeschriebener 
Schriftform erforderliche Signatur (vgl. § 
3 a Verwaltungsverfahrensgesetz) ist 
hier entbehrlich. Neben der gängigen 
Nutzung der E-Mail soll eine Beteiligung 
auch ohne Medienbruch innerhalb von 
komplexen elektronischen Verfahren 
wie z. B. einem Fortbildungsportal 
möglich sein. 
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(3) 1Die in Absatz 2 Satz 3 genannte 
Frist kann im Einzelfall im 
beiderseitigen Einvernehmen um 
eine Woche verlängert werden. 2§ 33 
bleibt unberührt.  
 

(3) unverändert 
 

  

§ 69 
Initiativrecht des Personalrats 
 

§ 69 
Initiativrecht des Personalrats 
 

  

(1) 1Der Personalrat kann eine 
Maßnahme, die seiner 
Mitbestimmung unterliegt, schriftlich 
bei der Dienststelle beantragen. 2Bei 
einer Maßnahme, die nur einzelne 
Beschäftigte betrifft und keine 
Auswirkungen auf Belange der 
Gesamtheit der in der Dienststelle 
Beschäftigten hat, ist ein Antrag 
nach Satz 1 nicht zulässig, wenn die 
betroffenen Beschäftigten selbst 
klagebefugt sind.  

(1) 1Der Personalrat kann eine 
Maßnahme, die seiner 
Mitbestimmung unterliegt, schriftlich 
oder per E-Mail bei der Dienststelle 
beantragen. 2Bei einer Maßnahme, 
die nur einzelne Beschäftigte betrifft 
und keine Auswirkungen auf 
Belange der Gesamtheit der in der 
Dienststelle Beschäftigten hat, ist ein 
Antrag nach Satz 1 nicht zulässig, 
wenn die betroffenen Beschäftigten 
selbst klagebefugt sind.  
 

Zu Nummer 21 (§ 69): 
 
Bei Initiativanträgen des Personalrates 
soll ebenfalls die Informations- und 
Kommunikationstechnik genutzt 
werden können (vgl. Änderung § 68 Abs. 
2). 

ok 

(2) 1Die Dienststelle gibt dem 
Personalrat innerhalb von zwei 
Wochen schriftlich bekannt, ob sie 
dem Antrag entsprechen will. 2Sie 
führt die beantragte Maßnahme in 
angemessener Frist durch, wenn sie 
nicht innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist schriftlich unter 
Angabe von Gründen dem 

(2) 1Die Dienststelle gibt dem 
Personalrat innerhalb von zwei 
Wochen schriftlich oder per E-Mail 
bekannt, ob sie dem Antrag 
entsprechen will. 2Sie führt die 
beantragte Maßnahme in 
angemessener Frist durch, wenn sie 
nicht innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist schriftlich oder 

 ok 



              - 65 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

Personalrat ihre Ablehnung mitgeteilt 
hat. 3§ 68 Abs. 3 Satz 1 gilt 
entsprechend. 4Satz 2 gilt nicht, 
wenn der Durchführung 
Rechtsvorschriften, insbesondere 
des Haushaltsrechts, tarifliche 
Regelungen oder Vereinbarungen 
nach § 81 entgegenstehen. 5Die in 
Satz 1 bestimmte Frist verdoppelt 
sich, wenn die Maßnahme von der 
Entscheidung oder der Beteiligung 
eines Kollegialorgans oder von ihm 
eingesetzter Gremien abhängt.  
 

durch E-Mail unter Angabe von 
Gründen dem Personalrat ihre 
Ablehnung mitgeteilt hat. 3§ 68 Abs. 
3 Satz 1 gilt entsprechend. 4Satz 2 
gilt nicht, wenn der Durchführung 
Rechtsvorschriften, insbesondere 
des Haushaltsrechts, tarifliche 
Regelungen oder Vereinbarungen 
nach § 81 entgegenstehen. 5Die in 
Satz 1 bestimmte Frist verdoppelt 
sich, wenn die Maßnahme von der 
Entscheidung oder der Beteiligung 
eines Kollegialorgans oder von ihm 
eingesetzter Gremien abhängt.  
 

§ 72 
Verfahren der Einigungsstelle 
 

§ 72 
Verfahren der Einigungsstelle 
 

  

(1) 1Die Verhandlungen der 
Einigungsstelle sind nicht öffentlich. 
2Die oberste Dienstbehörde und die 
zuständige Personalvertretung 
können sich schriftlich oder mündlich 
äußern. 3Die Einigungsstelle kann 
beschließen, zu den Verhandlungen 
sachkundige Personen 
hinzuzuziehen. 4Für die Einsicht in 
Personalakten gilt § 60 Abs. 2 Sätze 
2 und 3 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die oder der 
Vorsitzende Einsicht nimmt.  

(1) 1Die Verhandlungen der 
Einigungsstelle sind nicht öffentlich. 
2Die oberste Dienstbehörde und die 
zuständige Personalvertretung 
können sich schriftlich, durch E-Mail   
oder mündlich äußern. 3Die 
Einigungsstelle kann beschließen, zu 
den Verhandlungen sachkundige 
Personen hinzuzuziehen. 4Für die 
Einsicht in Personalakten gilt § 60 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die oder der 
Vorsitzende Einsicht nimmt.  

Zu Nummer 22 (§ 72): 
 
Äußerungen gegenüber der 
Einigungsstelle sollen auch durch E-Mail 
möglich sein, ohne dass es hierfür der 
bei vorgeschriebener Schriftform 
erforderlichen Signatur bedarf. 

ok 
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(2) 1Die Einigungsstelle entscheidet 
durch Beschluss. 2Sie kann den 
Anträgen der Beteiligten auch 
teilweise entsprechen. 3Die 
Einigungsstelle ist nur 
beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der zur Beschlussfassung 
berufenen Personen anwesend ist. 
4Der Beschluss wird mit 
Stimmenmehrheit gefasst. 5Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden. 
6Der Beschluss soll innerhalb von 
sechs Wochen nach Anrufung der 
Einigungsstelle ergehen. 7Er ist 
schriftlich niederzulegen, zu 
begründen, von der oder dem 
Vorsitzenden zu unterschreiben und 
den Beteiligten unverzüglich 
zuzustellen.  
 

(2) unverändert  
 

  

(3) Der Beschluss der 
Einigungsstelle muss sich im 
Rahmen der Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Haushaltsrechts, 
der tariflichen Regelungen und der 
Vereinbarungen nach § 81 halten. 
 

(3) unverändert   

(4) 1Folgt die Einigungsstelle nicht 
dem Antrag der obersten 
Dienstbehörde, so beschließt sie in 

(4) unverändert 
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den Fällen des § 65 Abs. 1 und 2 
sowie des § 67 eine Empfehlung an 
die oberste Dienstbehörde. 2Diese 
entscheidet sodann endgültig.  
 

(5) 1In den Fällen des § 66 bindet die 
Entscheidung der Einigungsstelle die 
Beteiligten. 2An die Stelle der 
Entscheidung tritt jedoch eine 
Empfehlung der Einigungsstelle an 
die oberste Dienstbehörde, wenn 
von einem Beschluss der 
Landesregierung abgewichen 
werden soll oder wenn die 
Entscheidung durch die 
Landesregierung oder 
geschäftsbereichsübergreifend 
durch die Ministerpräsidentin oder 
den Ministerpräsidenten zu treffen 
ist.  
 

(5) unverändert  
 

  

(6) Weicht die endgültige 
Entscheidung von einer Empfehlung 
der Einigungsstelle ab, so ist dies 
der beteiligten Personalvertretung 
und der Einigungsstelle mit 
schriftlicher Begründung bekannt zu 
geben. 
 
 
 

(6) unverändert 
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§ 75 
Herstellung des Benehmens 
 

§ 75 
Herstellung des Benehmens 
 

  

(1) Bei folgenden Maßnahmen hat 
die Dienststelle das Benehmen mit 
dem Personalrat herzustellen: 
 

(1) Bei folgenden Maßnahmen hat 
die Dienststelle das Benehmen mit 
dem Personalrat herzustellen:  

  

1. personelle und allgemeine 
Maßnahmen nach § 65 für 
Beschäftigte, soweit Stellen der 
Besoldungsgruppe A 16 oder 
vergleichbarer Vergütungs- oder 
Entgeltgruppen betroffen sind; § 
65 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 gilt 
entsprechend, 

 

1. unverändert   

2. Abmahnungen, wenn die 
Beteiligung beantragt wird; die 
Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

 

2. unverändert  
 

  

3. außerordentliche Kündigung 
sowie Kündigung während der 
Probezeit, 

 

3. unverändert    

4. Kürzung der Anwärterbezüge, 
 
 
 

4.  wird gestrichen Geht in die Mitbestimmung  
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5. Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen, wenn die 
Beteiligung beantragt wird; die 
Dienststelle hat auf das 
Antragsrecht rechtzeitig 
hinzuweisen, 

 

5. wird gestrichen Geht in die Mitbestimmung ok 

6. Aufstellung oder wesentliche 
Änderung von 
Organisationsplänen und 
Geschäftsverteilungsplänen, 

4. Aufstellung oder wesentliche 
Änderung von 
Organisationsplänen und 
Geschäftsverteilungsplänen,  

Zu Nummer 23 (§ 75 Abs. 1): 
 
Die bisherigen Nummern 4, 5 und 9 bis 
11 sollen gestrichen werden, weil die 
Maßnahmen in die 
Mitbestimmungstatbestände 
übernommen werden sollen (vgl. 
Ergänzung § 65 Abs. 1 Nrn. 23, 24, 25, 
26, Abs. 2 Nrn. 20, 21 und § 67 Abs. 1 
Nr. 12). 
 
  
 
 

ok 

7. Anordnung von 
Organisationsuntersuchungen, 

 

5.  Anordnung von 
Organisationsuntersuchungen, 

  

8. Aufstellung der 
Stellenplanentwürfe durch die 
oberste Dienstbehörde,  

6. Aufstellung der 
Stellenplanentwürfe und der 
Teilbudgets der 
Personalkosten durch die 
oberste Dienstbehörde,  

Durch die Einführung der Budgetierung 
haben die in der neuen Nummer 6 
genannten Stellenpläne an Bedeutung 
verloren. Die Vorschrift ist daher bei der 
Aufstellung der Teilbudgets der 

ok 
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Personalkosten bereits entsprechend 
angewendet worden. Zur Klarstellung 
sollen die Teilbudgets der 
Personalkosten nun ausdrücklich in die 
neue Nummer 6 aufgenommen werden. 

9. Grundsätze der Arbeitsplatz- 
und Dienstpostenbewertung, 

 

9. wird gestrichen Geht in die Mitbestimmung ok 

10.  Bestimmung des Inhalts von 
Beförderungsrichtlinien, 

 

10.  wird gestrichen  
 

Geht in die Mitbestimmung ok 

11. Bestimmung des Inhalts von 
Personalentwicklungsplänen, 

 

11. wird gestrichen  
 

Geht in die Mitbestimmung ok 

12. Übertragung von Arbeiten der 
Dienststelle, die üblicherweise 
von ihren Beschäftigten 
vorgenommen werden, auf 
Dauer an Privatpersonen oder 
wirtschaftliche Unternehmen, 

 

7. Übertragung von Arbeiten der 
Dienststelle, die üblicherweise 
von ihren Beschäftigten 
vorgenommen werden, auf 
Dauer an Privatpersonen oder 
wirtschaftliche Unternehmen,  

  

13. Auflösung, Einschränkung, 
Verlegung oder 
Zusammenlegung von 
Dienststellen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen, 

 

8. Auflösung, Einschränkung, 
Verlegung oder 
Zusammenlegung von 
Dienststellen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen,  

  

14. Planung von Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten sowie 
Anmietung von Diensträumen,  

9. Planung von Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten sowie 
Anmietung von Diensträumen,  

  



              - 71 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

15. allgemeine Regelungen, sofern 
sie nicht in den §§ 65 bis 67 
sowie den vorstehenden 
Nummern aufgeführt oder 
Gegenstand von 
Vereinbarungen mit den 
Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften nach § 81 sind.  
 

10. allgemeine Regelungen, sofern 
sie nicht in den §§ 65 bis 67 
sowie den vorstehenden 
Nummern aufgeführt oder 
Gegenstand von 
Vereinbarungen mit den 
Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften nach § 81 sind 
oder der Beteiligung der 
Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften nach 
beamtenrechtlichen 
Vorschriften unterliegen. 

 

In der neuen Nummer 10 sollen 
entsprechend der bisherigen Praxis zur 
Klarstellung auch die Regelungen 
ausgenommen werden, bei denen nach 
§ 53 Beamtenstatusgesetz i. V. m. § 96 
NBG die Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften und Berufsverbände zu 
beteiligen sind. 

ok 

(2) § 65 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 gilt 
entsprechend für Maßnahmen nach 
Absatz 1 Nrn. 2 und 3. 
 

(2) unverändert 
 

  

§ 76 
Verfahren zur Herstellung des 
Benehmens 
 

§ 76 
Verfahren zur Herstellung des 
Benehmens 
 

  

(1) 1Soweit die Dienststelle das 
Benehmen mit dem Personalrat 
herzustellen hat, ist dem Personalrat 
vor Durchführung der Maßnahme 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 2§ 68 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 3Die beabsichtigte 
Maßnahme gilt als gebilligt, wenn 
der Personalrat sich nicht innerhalb 

(1) 1Soweit die Dienststelle das 
Benehmen mit dem Personalrat 
herzustellen hat, ist dem Personalrat 
vor Durchführung der Maßnahme 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 2§ 68 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 3Die beabsichtigte 
Maßnahme gilt als gebilligt, wenn 
der Personalrat sich nicht innerhalb 

Zu Nummer 24 (§ 76): 
 
Beim Verfahren zur Herstellung des 
Benehmens soll der Einsatz von 
Informations- und 
Kommunikationstechnik wie beim 
Mitbestimmungsverfahren zugelassen 
werden. 

ok 
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der Frist schriftlich unter Angabe von 
Gründen äußert.  
 

der Frist schriftlich, durch E-Mail 
oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form unter Angabe 
von Gründen äußert.  
 

(2) 1Im Fall des § 75 Abs. 1 Nr. 3 ist 
die Stellungnahme des Personalrats 
der Dienststelle innerhalb einer 
Woche zuzuleiten. 2In dringenden 
Fällen kann die Dienststelle diese 
Frist auf drei Tage abkürzen. 3Eine 
ohne Beteiligung nach Absatz 1 
ausgesprochene Kündigung ist 
unwirksam.  
 

(2) unverändert 
 

  

(3) Entspricht die Dienststelle 
Einwendungen des Personalrats 
nicht oder nicht im vollen Umfang, so 
teilt sie ihm ihre Entscheidung unter 
Angabe von Gründen schriftlich mit.  

 

(3) Entspricht die Dienststelle 
Einwendungen des Personalrats 
nicht oder nicht im vollen Umfang, so 
teilt sie ihm ihre Entscheidung unter 
Angabe von Gründen schriftlich, 
durch E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form mit. 
 

 ok 

(4) 1Außer im Fall des § 75 Abs. 1 
Nr. 3 kann der Personalrat innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der 
Mitteilung nach Absatz 3 die 
Entscheidung der übergeordneten 
Dienststelle beantragen. 2Diese 

(4) unverändert   



              - 73 - 
 

NPersVG i. d. F. vom 22.01.2007, 
zuletzt geändert durch Artikel 3  
des Gesetzes vom 30.06.2011 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des 
NPersVG Stand 02.03.2015 

Begründung des 
Kultusministeriums 

Kommentierung des 
Berufsschullehrerverbands 

Niedersachsen 

entscheidet nach Verhandlung mit 
der bei ihr bestehenden 
Stufenvertretung endgültig. 3Ist das 
Benehmen mit dem Personalrat 
einer obersten Dienstbehörde 
herzustellen, so entscheidet sie 
endgültig nach  
1. Verhandlung mit der bei ihr 

bestehenden zuständigen 
Stufenvertretung oder,  

2. wenn eine Stufenvertretung 
nicht zu bilden ist, nach 
Durchführung des Verfahrens 
nach Absatz 1.  

4Hat eine oberste Dienstbehörde das 
Benehmen mit ihrem 
Hauptpersonalrat herzustellen, so 
gilt Absatz 1 entsprechend. 5Nach 
Durchführung des Verfahrens 
entscheidet sie endgültig.  

 

(5) Die §§ 69, 72 a und 74 gelten 
entsprechend. 

 
 
 
 

(5) unverändert   

§ 79 
Zuständigkeit des Personalrats und 
der Stufenvertretungen 
 

§ 79 
Zuständigkeit des Personalrats und 
der Stufenvertretungen 
 

  






































































































































